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A: Allgemeiner Hinweis 

 

Nachdem der Auslegungszeitraum (§ 3 Abs. 1 BauGB) und die Frist zur Abgabe einer Stellung-

nahme (§ 4 Abs. 1 BauGB) abgelaufen ist und keine Stellungnahmen verspätet eingegangen sind 

oder um eine angemessene Fristverlängerung gebeten wurde, wird für das weitere Verfahren hin-

reichend zutreffend angenommen, dass diejenige Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Belange, die keine Stellungnahmen abgegeben haben, nicht beabsichtigen, An-

regungen oder Hinweise zu der vorgelegten Bauleitplanung vorzutragen oder es sind deren Belange 

somit angemessen in der Planung berücksichtigt. 

 

 

B: Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

23.05.2024 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Überleitung des Aufstellungsver-

fahrens von einem Verfahren nach § 13b BauGB in ein zweistufiges Regelverfahren 

und Anerkennung des Bebauungsplans als Vorentwurf zur Durchführung der frühzei-

tigen Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB. 

19.07.2024 Ortsübliche Bekanntmachung im „Odenwälder Bote“ sowie auf der offiziellen Internet-

seite der Stadt Groß-Umstadt über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 1 BauGB mit Bekanntgabe, dass der Vorentwurf des Bebauungsplans 

in der Zeit vom 

24.07.2024 bis einschließlich 26.08.2024 im Rathaus und in digitaler Form auf der offiziellen Inter-

netseite der Stadt Groß-Umstadt sowie über das zentrale Internetportal des Landes 

Hessen eingesehen und von dort heruntergeladen werden können. Ergänzend zur 

Veröffentlichung im Internet wurde der Öffentlichkeit eine andere leicht zu errei-

chende Zugangsmöglichkeit als Informationsangebot zur Einsichtnahme gegeben 

durch öffentliche Auslegung der Unterlagen in Papierform im Rathaus der Stadt Groß-

Umstadt. Die Öffentlichkeit hatte im v.g. Zeitraum die Möglichkeit zur Äußerung und 

Abgabe einer Stellungnahme, vorzugsweise in digitaler Form oder schriftlich an den 

Magistrat der Stadt Groß-Umstadt. 
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Von der Öffentlichkeit wurde vor Beginn des Veröffentlichungszeitraums eine Stellungnahme abge-

geben, die jedoch als im Sinne der v.g. frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB abgegeben 

gewertet wird und die hierin vorgetragenen Anregungen und Hinweise werden in die Abwägung 

eingestellt sowie zur weitergehenden Beratung und Beschlussfassung eines Abwägungsergebnis-

ses gemäß der nachfolgenden Abwägungssynopse vorgeschlagen (Hinweis: personenbezogene 

Daten sind aus Datenschutzgründen anonymisiert, liegen der Verwaltung jedoch vor): 

 

B1 Öffentlichkeit 1 Groß-Umstadt Stellungnahme vom 22.07.2024 

B2 Öffentlichkeit 2 Groß-Umstadt Stellungnahme (ohne Datum), 
eingegangen am 26.08.2024 

B3 Öffentlichkeit 3 Babenhausen Stellungnahme vom 20.09.2024 
(verspätet eingegangen) 

 

 

C: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

21.08.2024 Anschreiben an die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-

gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, auf elektronischem Wege und 

Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme sowie zur Äußerung auch im Hinblick 

auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 

Absatz 4 sowie Kenntnisgabe über beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen 

und sonstige Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung, die für die städtebauli-

che Entwicklung und Ordnung des Gebiets bedeutsam sein können, mit Fristsetzung 

bis einschließlich 

20.09.2024 sowie Unterrichtung von der v.g. öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB. 

 

 

C 1 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange ohne Stellungnahme: 

 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen der förmlichen 

Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt, haben jedoch keine Stellungnahme 

zur Planung abgegeben: 

 

Amt für Bodenmanagement Heppenheim, Fachbereich 22 Michelstadt 
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge Frankfurt am Main 
Kreisausschuss des Landkreises  Darmstadt-Dieburg Fachbereich Ländlicher Raum Darmstadt 
Regionalbauernverband Starkenburg e.V., Agrarzentrum Groß-Umstadt Groß-Umstadt 
Vodafone NRW GmbH Zentrale Planung Kassel 
Wasserverband Mümling/Gersprenz, Landratsamt Odenwaldkreis Erbach/Odw. 
Westnetz GmbH Dortmund 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. c/o Dr. Jörg Weise Wettenberg 
Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V., Landesverband Hessen Frankfurt am Main 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V. Echzell 
NABU Kreisverband Dieburg Groß-Zimmern 
Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e.V. Wetzlar 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V. Wiesbaden 
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen Griesheim 
Gemeindeverwaltung Groß-Zimmern Groß-Zimmern 
Gemeindeverwaltung Münster Münster (Hessen) 
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Gemeindeverwaltung Schaafheim Schaafheim 
Magistrat der Stadt Babenhausen Babenhausen 
Magistrat der Stadt Breuberg Breuberg 
Magistrat der Stadt Höchst im Odenwald Höchst 
 

 

C 2 Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ohne Hin-

weise oder Anregungen: 

 

Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden im Zuge der Stellung-

nahme keine Anregungen vorgebracht bzw. mitgeteilt, dass ihre Belange nicht berührt werden. Eine 

weitergehende städtebauliche Stellungnahme und ein dazugehöriger Beschlussvorschlag können 

entfallen. 

 

1. Amt für Bodenmanagement Heppenheim Michelstadt Stellungnahme vom 28.08.2024 

2. ExxonMobil Production Deutschland GmbH Hannover Stellungnahme vom 22.08.2024 

3. Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main Darmstadt Stellungnahme vom 13.09.2024 

4. HessenForst, Untere Forstbehörde Forstamt Dieburg Stellungnahme vom 19.09.2024 

5. Gemeindevorstand der Gemeinde Otzberg Otzberg Stellungnahme vom 09.09.2024 

6. Magistrat der Stadt Dieburg Dieburg Stellungnahme vom 23.09.2024 

 

 

C 3 Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Hinwei-

sen und / oder Anregungen: 

 

Von den folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde eine Stellungnahme 

abgegeben und hierin Anregungen und Hinweise vorgetragen, die in die Abwägung einzustellen sind 

und zur weitergehenden Beratung und Beschlussfassung eines Abwägungsergebnisses gemäß der 

nachfolgenden Abwägungssynopse vorgeschlagen werden (Hinweis: personenbezogene Daten 

sind aus Datenschutzgründen anonymisiert, liegen der Verwaltung jedoch vor): 

 

C1 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. III 31.2 
Regionale Siedlungs- u. Bauleitplanung 

Darmstadt Stellungnahme vom 19.09.2024 

C2 Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18, 
Zentraler Kampfmittelräumdienst 

Darmstadt Stellungnahme vom 11.09.2024 

C3 Landkreis Darmstadt-Dieburg, Fachbereich Land-
wirtschaft und Umwelt 

Darmstadt Stellungnahme vom 18.09.2024 

C4 AMPRION GmbH 
 

Dortmund Stellungnahme vom 28.08.2024 

C5 DADINA Darmstadt-Dieburger Nahverkehrs- 
organisation 

Darmstadt Stellungnahme vom 16.09.2024 

C6 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 

Bad Kreuznach Stellungnahme vom 21.08.2024 

C7 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
 

Langen Stellungnahme vom 21.08.2024 
Stellungnahme vom 09.09.2024 

C8 eNetz Südhessen GmbH & Co. KG 
 

Darmstadt Stellungnahme vom 17.09.2024 

C9 GASCADE Gastransport GmbH 
 

Kassel Stellungnahme vom 02.09.2024 
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C10 HessenMobil, Straßen- u. Verkehrsmanagement 
 

Darmstadt Stellungnahme vom 02.10.2024 

C11 IHK Industrie- und Handelskammer 
Darmstadt Rhein Main Neckar 

Darmstadt Stellungnahme vom 30.08.2024 

C12 Landesamt für Denkmalpflege, 
hessenArchäologie 

Darmstadt Stellungnahme vom 05.09.2024 

C13 Landesamt für Denkmalpflege, 
Bau- und Kunstdenkmalpflege 

Wiesbaden Stellungnahme vom 04.09.2024 

C14 PLEdoc GmbH, Netzverwaltung Essen 
 

Essen Stellungnahme vom 21.08.2024 

C15 Polizeipräsidium Südhessen, Polizeidirektion 
Darmstadt-Dieburg, Führungsgruppe 

Darmstadt Stellungnahme vom 22.08.2024 

C16 Polizeipräsidium Südhessen, Abt. Einsatrz-E44 
Städtebauliche Kriminalprävention 

Darmstadt Stellungnahme vom 22.08.2024 

C17 RMV - Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
 

Hofheim Stellungnahme vom 04.09.2024 
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Zu B: Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 

B 1 Öffentlichkeit 1 

 Stellungnahme vom 22.07.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Als langjährige Anwohner der Ringstraße, welche an 
den Kastanienweg anschließt, besteht bereits heute 
und seit Jahren eine zunehmend kritische- und u. E.- 
nicht mehr Sicherheitstechnische Parksituation. 
Diese Parksituation wird durch Anlieferungen von 
LKW im vorderen Bereich der Ringstraße, Verkehrs-
beruhigungsinseln und ständig zunehmende KfZ Zahl 
der Anwohner - welche auf der Straße parken ver-
schärft. Die hierdurch entstehenden Engstellen be-
hindern bereits heute den normalen PKW Verkehr, 
geschweige denn Müllabfuhr oder größere KFZ. Im 
Brandfall ist ein Durchkommen der Feuerwehr oder 
Rettungskräfte insbesondere zu den am Feldrand 
Richtung Richen liegenden Häusern kaum vorstellbar 
und von der Parksituation abhängig. Die Ringstraße 
hat die Belastungsgrenze hinsichtlich einer vernünfti-
gen Parksituation erreicht. Es ist absehbar, daß die 
geplanten Parkplätze vom neuen Bauvorhaben Kas-
tanienweg nicht ausreichen werden und somit An-
wohner und Besucher Parkraum in der Ringstraße 
suchen werden - zumal die Zufahrt über den Kasta-
nienweg geplant ist. Die Folgen sind nicht erklärungs-
bedürftig- ein Parkkollaps und Sicherheitskollaps für 
Anwohner und Feuerwehr ist die Folge ! 
Insofern sehen wir das Bauvorhaben auf diesem be-
engten Areal äußerst kritisch und sind dagegen. Be-
kanntlich gab es wiederholt Einbruchsdelikte und Po-
lizeieinsatz in der Ringstraße, was verunsichert! Die 
geplanten Sozialwohnungen sollten diesbezüglich 
nicht zu einem weiteren Hotspot führen. 
Insofern sehen Sie dieses Mail bitte als massiven Ein-
spruch. 
 

Der Vortrag zur bestehenden Parksituation in der 
Ringstraße, zu möglichen Verkehrsbehinderungen 
sowie zu Belangen der Feuerwehr und des Rettungs-
wesens werden zur Kenntnis genommen und in die 
Abwägung eingestellt. Es wird jedoch festgestellt, 
dass die geschilderten Missstände im öffentlichen 
Straßenraum nicht durch den hier vorliegenden Be-
bauungsplan verursacht werden und ihm daher nicht 
zugerechnet werden können. Bestehende Verkehrs- 
und Parkprobleme im Bestand sind nicht Gegenstand 
der bauleitplanerischen Konfliktbewältigung, sofern 
sie nicht durch den Bebauungsplan ausgelöst oder 
wesentlich verstärkt werden. Dies ist hier aber nicht 
der Fall, denn innerhalb des Plangebiets werden aus-
reichend Flächen für den Stellplatznachweis ge-
schaffen. Der Bebauungsplan trifft vielmehr verbind-
liche Festsetzungen zur verkehrlichen Erschließung 
und zur Stellplatzbereitstellung innerhalb des Plange-
biets. Die Erschließung erfolgt planungsrechtlich ge-
ordnet über den Kastanienweg. Die erforderliche An-
zahl der Stellplätze ist im Rahmen der bauordnungs-
rechtlichen Vorgaben der Hessischen Bauordnung 
sowie der einschlägigen Stellplatzsatzung der Stadt 
im Zuge der Baueingabe seitens der Bauherrschaft 
nachzuweisen. Eine unzumutbare Verlagerung des 
ruhenden Verkehrs in angrenzende Bestandsstraßen 
ist planungsrechtlich weder vorgesehen noch zu er-
warten, der Nachweis des privaten Stellplatzbedarfs 
im öffentlichen Straßenraum ist unzulässig. Die 
Nachweispflicht für Stellplätze gilt im Übrigen gleich-
ermaßen auch für alle sonstigen Grundstückseigen-
tümer:innen außerhalb des Plangebietes, so dass 
dem Grunde nach der Stellplatzbedarf eines jeden 
Einzelnen auf seinem eigenen Grundstück gedeckt 
werden könnte, was bei konsequenter Umsetzung zu 
einer erheblichen Entlastung des öffentlichen Park-
raums führen könnte. Oftmals steht jedoch eine Fehl-
nutzung des Stellplatzraums innerhalb der privaten 
Grundstücke der zugedachten zweckdienlichen Nut-
zung als Abstellplatz entgegen, so dass Fahrzeuge 
im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden. Hin-
sichtlich des individuellen Verkehrsverhaltens der 
Bürger:innen kann der Bebauungsplan ebenso keine 
Festsetzungen treffen. 
Belange des Brandschutzes und der Erreichbarkeit 
durch Feuerwehr und Rettungsdienste sind zwingend 
zu beachten. Dazu wird festgestellt, dass Anforde-
rungen an die Befahrbarkeit, Aufstell- und Bewe-
gungsflächen für Einsatzfahrzeuge sowie die Sicher-
stellung der Rettungswege nicht Gegenstand des 
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B 1 Öffentlichkeit 1 

 Stellungnahme vom 22.07.2024 Bewertung der Stellungnahme 

Bebauungsplans, sondern der nachfolgenden Ge-
nehmigungs- und Ausführungsplanung sind. Diese 
sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
nach Maßgabe der Hessischen Bauordnung, der ein-
schlägigen Richtlinien sowie unter Beteiligung der zu-
ständigen Brandschutzdienststelle verbindlich nach-
zuweisen. Ein genehmigungsfähiges Vorhaben setzt 
voraus, dass die Erreichbarkeit für Feuerwehr und 
Rettungsdienste jederzeit gewährleistet ist. Der Be-
bauungsplan schließt dies nicht aus. Insofern die Zu-
fahrtswege im öffentlichen Straßenraum durch par-
kende Fahrzeuge eingeschränkt sind, so obliegt dies 
dem Ordnungsrecht, eventuelle Maßnahmen, wie 
z.B. das Verhängen von Ordnungsgeldern oder in 
schwerwiegenden Fällen, die Anordnung von Park-
verboten zu verfügen. 
Soweit eine Überlastung der Ringstraße befürchtet 
wird ist festzustellen, dass kein planbedingter Mehr-
verkehr in einem rechtlich relevanten Umfang durch 
die Planverwirklichung ausgelöst wird. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
sind nur solche Verkehrsauswirkungen abwägungs-
erheblich, die dem Bebauungsplan ursächlich zuzu-
rechnen sind und eine qualifizierte Zumutbarkeits-
schwelle überschreiten. Dies ist hier nicht der Fall. 
Die Hinweise auf Einbruchsdelikte und ein subjektiv 
empfundenes Unsicherheitsgefühl werden zur 
Kenntnis genommen. Es wird jedoch festgestellt, 
dass Fragen der Kriminalitätsentwicklung und der so-
zialen Kontrolle nicht dem Regelungs- und Steue-
rungsbereich der Bauleitplanung unterfallen. Derar-
tige Belange sind städtebaulich nicht hinreichend 
konkretisierbar und können einem Bebauungsplan 
nicht entgegengehalten werden. Insbesondere ist die 
geplante Wohnnutzung – einschließlich geförderten 
Wohnraums – bauplanungsrechtlich zulässig und 
rechtlich nicht geeignet, sicherheitsrechtliche Gefah-
ren zu begründen. 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass die vorge-
brachten Einwendungen keine planbedingten, abwä-
gungsrelevanten Konflikte begründen, die eine Ände-
rung oder Aufgabe der Planung erfordern. Dem Vor-
trag sollte daher nicht gefolgt werden. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen und 

in die Abwägung eingestellt. Dem Vortrag wird nicht gefolgt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des 

Bebauungsplans ergeben sich hieraus nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans unverändert fest. 
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B 2 Öffentlichkeit 2 

 Stellungnahme eingegangen am 26.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Wir haben als Anwohnergemeinschaft in verschiede-
nen Gesprächen und auch schriftlich schon mehr-
mals unsere Ideen, Kritik und Nachfragen vorge-
bracht und nutzen im Rahmen der Offenlegung die 
Möglichkeit, neben unserer Stellungnahme zur Offen-
legung noch zusätzliche Aspekte anzusprechen und 
uns wichtige Anliegen zu formulieren. 
 
Technische und verkehrliche Erschließung: 
Bodenschutz und wasserwirtschaftliche Belange 
(Vorentwurf, S.4 / Begründung Vorentwurf, S.15 und 
S.19): Der Empfehlung für ein Bodengutachten und 
der Prüfung der Bodenverhältnisse im Textteil / Vor-
entwurf / C Hinweise / 2: Bodenschutz auf Seite 4 bit-
ten wir zu folgen. Ein Gutachten halten wir für erfor-
derlich, da eine Bodenverunreinigung durch den jah-
relangen Bahn- und Schwerlastbetrieb nicht auszu-
schließen ist. Die Bodenverhältnisse auf Grundwas-
serstand, Versickerungsfähigkeit zu überprüfen hal-
ten wir ebenfalls für notwendig, da derzeit schon re-
gelmäßig zu beobachten ist, dass bei Starkregen das 
Regenwasser sehr schwer vom Kastanienweg ab-
fließt und sich auf der Straße und der angrenzenden 
Wiese staut. Im Einzelfall ist auch ein Rückstau aus 
dem Kanal in Kellerräume zu beobachten. 
In der Begründung / Vorentwurf vom 15.4.24, Seite 
15, Punkt 3.2 Trinkwasserversorgung und Abwasser-
entsorgung ist vermerkt, dass die Versorgung über 
die „Straßenverkehrsfläche Kastanienweg gesichert“ 
ist. Hinsichtlich der obigen Schilderung und in Per-
spektive auf sich verändernde Wetterlagen ist aus un-
serer Sicht die Kanal- und Abwassersituation und die 
Aussagen zur Hochwasserschutz und Niederschlags-
wasserversickerung in selbigem Vorentwurf (Ab-
schnitt 3.3. wasserwirtschaftliche Belange, S.19) des-
halb ebenfalls erneut zu überprüfen, beziehungs-
weise erscheint der Vorschlag zu einem Bodenaus-
tausch durch versickerungsfähiges Material (S.20) 
aus Laienperspektive sinnvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehrliche Erschließung: 
Im Folgenden beziehen wir uns auf Aussagen in der 
Begründung / Vorentwurf vom 15.4. auf folgende Ab-
schnitte: 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu möglichen Bodenverunreinigungen 
infolge früherer Bahn- und Folgenutzungen sowie zur 
lokalen Niederschlagswasserableitung innerhalb des 
Kastanienwegs bei Starkregenereignissen werden 
zur Kenntnis genommen. Die Belange des Boden-
schutzes und der Wasserwirtschaft sind nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB abwägungserheblich und wurden 
in der Planung berücksichtigt. Ein zwingender Unter-
suchungsbedarf auf Ebene der Bauleitplanung be-
steht jedoch nicht. Konkrete tatsächliche Anhalts-
punkte für schädliche Bodenverunreinigungen oder 
für eine fehlende grundsätzliche Entwässerbarkeit 
des Plangebiets liegen nicht vor, zumal der Vortrag 
auf die Entwässerung innerhalb der öffentlichen Ver-
kehrsfläche Kastanienweg abstellt, nicht auf die Bau-
grundstücke. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts ist die Gemeinde nicht 
verpflichtet, alle boden- und wasserwirtschaftlichen 
Fragestellungen abschließend im Bebauungsplan zu 
klären; vielmehr dürfen Detailuntersuchungen und 
technische Lösungen der nachfolgenden Genehmi-
gungs- und Ausführungsplanung vorbehalten blei-
ben, sofern keine offensichtlichen oder unüberwind-
baren Planungshindernisse erkennbar sind. Die 
grundsätzliche technische Erschließung des Plange-
biets, einschließlich der Trinkwasser- und Abwasser-
entsorgung über die vorhandene Infrastruktur, ist ge-
sichert. Lokale (temporäre) Überlastungssituationen 
bei Starkregenereignissen begründen für sich ge-
nommen keine Pflicht zur Festsetzung konkreter bo-
denverbessernder oder entwässerungstechnischer 
Maßnahmen im Bebauungsplan, sondern sind im 
Rahmen der Objekt- und Entwässerungsplanung zu 
berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund wird von 
der Festsetzung eines verpflichtenden Bodengutach-
tens, von Bodenaustauschmaßnahmen oder von de-
taillierten Vorgaben zur Versickerungsfähigkeit im 
Bebauungsplan abgesehen. Entsprechende Hin-
weise enthält der Bebauungsplan. 
 
 
Es wurde vorgetragen, dass die in der Begründung 
dargestellte Abschätzung des zu erwartenden Mehr-
verkehrs die tatsächlichen verkehrlichen Verhältnisse 
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B 2 Öffentlichkeit 2 

 Stellungnahme eingegangen am 26.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

3.2 Technische und verkehrliche Erschließung / Ver-
kehrsanlagen und Abschätzung des Mehrverkehrs; 
Stellplätze; P+R-Anlage im Teilgeltungsbereich 1. 
4.1.4 Verkehrsflächen sowie Ein- und Ausfahrten, 
S.30ff 
Mehrverkehr: Von Seiten des Planungsbüro wird auf 
S.18 formuliert, dass eine „vergleichsweise geringfü-
gige Verkehrszunahme durch das Plangebiet (...) 
keine wesentlichen Auswirkungen auf die beste-
hende Verkehrslage im näheren und weiteren Umfeld 
des Planungsgebietes“ hat und „eine etwaige Ver-
dopplung der Verkehrsmenge aufgrund der Umset-
zung des plangegenständlichen Bebauungsplanes 
(…) jedoch hinreichend zutreffend ausgeschlossen 
werden“ kann. Dabei wird bei zusätzlichen 24 Wohn-
einheiten von ca. 55 Bewohnern und zusätzlichen 99 
Fahrten/24h ausgegangen: Hier wurde das Befahren 
des nördlich liegenden Parkplatzes im hinteren Ab-
schnitt des Teilgeltungsbereiches 2 jedoch nicht be-
rücksichtigt. Unsere Berechnungen des Vergleichs 
der derzeitigen und zukünftigen Verkehrsmenge 
durch PKW ergeben jedoch ein anderes Bild: Derzeit 
gibt es im Kastanienweg 21 Bewohner*innen, die An-
zahl der Autos beträgt ca. 20 PKW. Dies ergibt unter 
Anwendung der Berechnungsvorlage derzeit 36 
Fahrten pro Tag. Zukünftig kommen laut Darstellung 
auf S.18 durch die neuen Wohneinheiten zusätzliche 
99 Fahrten (zzgl. Wirtschaftsverkehr) dazu, dies be-
deutet eine Vervierfachung des Verkehrs im Bestand-
straßennetz. Der Mehrverkehr dürfte allerdings noch 
höher liegen, da bei dessen Berechnung die Fahrten 
der Benutzer*innen des nördlich liegenden Parkplat-
zes im hinteren Abschnitt des Teilgeltungsbereiches 
2 nicht berücksichtigt wurden. Nach dieser Rechnung 
muss aus unserer Sicht die Gemeinde Maßnahmen 
zur Verminderung der Verkehrsemissionen oder ver-
kehrslenkende oder regelnde Maßnahmen überprü-
fen. Für alle Anwohner*innen bedeutet die angenom-
mene Verkehrsdichte eine absolut veränderte Situa-
tion im direkten Lebensumfeld. Dies bitten wir aus-
drücklich zu berücksichtigen und im Sinne aller An-
wohner*innen (derzeitiger und zukünftiger) eine dem 
dörflichen Leben angemessene Lebensqualität be-
wusst zu gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

im Kastanienweg nur unzureichend abbilde. Insbe-
sondere wurde darauf hingewiesen, dass bei der Be-
rechnung der zusätzlichen Verkehrsbelastung die 
Nutzung des nördlich gelegenen Parkplatzes im Teil-
geltungsbereich 2 nicht berücksichtigt worden sei. 
Auf dieser Grundlage wird von einer erheblich stärke-
ren Verkehrszunahme ausgegangen, die nach Auf-
fassung der Einwender zu einer deutlichen Verände-
rung der bisherigen Wohn- und Lebensqualität im 
dörflich geprägten Umfeld führen könne. Es wird an-
geregt, verkehrslenkende, -regelnde oder emissions-
mindernde Maßnahmen zu prüfen. 
Diese Belange wurden im Rahmen der Abwägung 
umfassend berücksichtigt. 
Zunächst ist festzustellen, dass die verkehrliche 
Mehrbelastung durch das Plangebiet grundsätzlich 
zutreffend auf Grundlage anerkannter pauschaler 
Bemessungsansätze für Wohnnutzungen abge-
schätzt wurde. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Verkehrserzeugung im Bestand aufgrund der sehr 
geringen Ausgangsbelastung des Kastanienwegs 
statistisch niedrig ist und bereits moderate absolute 
Zunahmen rechnerisch als erhebliche relative Steige-
rung erscheinen. Eine Vervierfachung der Fahrten-
zahl stellt sich daher vor allem rechnerisch, nicht je-
doch zwingend verkehrlich-funktional als außerge-
wöhnliche Belastung dar. 
Gleichzeitig ist anzuerkennen, dass der Kastanien-
weg derzeit eine geringe Verkehrsbelastung aufweist 
und die Umsetzung des Bebauungsplans zu einer 
Veränderung der Verkehrssituation führen wird. 
Diese Veränderung ist jedoch städtebaulich vorher-
sehbar und regelmäßig mit der Entwicklung zusätzli-
cher Wohnnutzungen verbunden. Maßgeblich ist da-
bei, dass die prognostizierten Verkehrsbelastungen 
auch unter Berücksichtigung zusätzlicher Fahrten 
aus der Parkplatznutzung weiterhin deutlich unter-
halb der Leistungsfähigkeit einer Wohnstraße liegen 
und keine verkehrssicherheitsrelevanten oder funkti-
onsbedingten Überlastungen erwarten lassen. 
Hinsichtlich der Anregung, verkehrslenkende oder 
verkehrsregelnde Maßnahmen verbindlich vorzuse-
hen, ist zu berücksichtigen, dass der Bebauungsplan 
nach seinem Regelungszweck primär die städtebau-
liche Ordnung festsetzt. Die konkrete Ausgestaltung 
der Verkehrsführung, Verkehrsberuhigung oder ein 
etwaiger Ausbau des Kastanienwegs fällt grundsätz-
lich in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde als 
Straßenbaulastträger und kann unabhängig vom Be-
bauungsplan – bedarfsgerecht und anlassbezogen – 
geprüft und umgesetzt werden. Eine zwingende pla-
nungsrechtliche Festsetzung entsprechender Maß-
nahmen ist hierfür nicht erforderlich. 
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Verkehrsflächen /Ein- und Ausfahrten: 
Es wird auf Seite 17 formuliert, dass eine direkte Zu- 
und Abfahrt auf die Kleestädter Straße als klassifi-
zierte Landesstraße nicht zugelassen ist, um die Si-
cherheit und Leichtigkeit des dort fließenden Ver-
kehrs nicht durch Ein- und Ausparkvorgänge zu ge-
fährden. Die Zu- und Abfahrt soll ausschließlich über 
den Kastanienweg erfolgen. In Bezug zu obiger Aus-
sage wollen wir darauf hinweisen, dass kein Ein - und 
Ausparken erfolgt, sondern ein Ein- und Ausfahren, 
wie es derzeit schon auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite bei den Neubauten Kleestädter Straße 
auf dem ehemaligen Gelände der Firma Mxxx (Name 
anonymisiert) erfolgt: Weshalb sollte dann auf der 
gleichen Höhe eine direkte Zu- und Abfahrt des Kas-
tanienwegs auf die Kleestädter nicht zugelassen 
sein? 
Im hinteren Abschnitt des Teilgeltungsbereiches 2 
sollen Parkplätze entstehen, die auch öffentlich ge-
nutzt werden können: Kunden der DB, falls der "Park 
& Rail" Platz im Teilgeltungsbereich 1 überlastet ist, 
für Besucher der Anwohner und auch, da gibt es ja 
seit Jahren schon großen Bedarf, für die Besucher 
des Sportplatzes. Unter Berücksichtigung der An-
nahme, dass auch mehr Kinder und Jugendliche im 
Kastanienweg leben werden, entsteht an diesem Teil 
der Kleestädter Straße ein erhöhtes Fußgängerauf-
kommen. Dies Ist durch die Neubauten jetzt schon zu 
beobachten. Insofern wäre es wünschenswert, die 
Ortseinfahrt Klein-Umstadt (von Langstadt kommend) 
weiter zu entschleunigen und es wäre unbedingt be-
grüßenswert, wenn die „Leichtigkeit“ des dort fließen-

Im Ergebnis wird der vorgetragene Belang als nach-
vollziehbar und abwägungserheblich anerkannt. Die 
Gemeinde sieht jedoch unter Würdigung aller Um-
stände keinen Anlass, die Planung aus verkehrlichen 
Gründen zu ändern oder zusätzliche Festsetzungen 
in den Bebauungsplan aufzunehmen. Die zu erwar-
tende Verkehrszunahme ist im Verhältnis zur Art der 
Nutzung, zur Leistungsfähigkeit des bestehenden 
Straßennetzes sowie unter Berücksichtigung des 
dörflichen Maßstabs als zumutbar einzustufen. Unzu-
mutbare Verkehrsimmissionen oder erhebliche Be-
einträchtigungen der Wohnqualität sind nicht zu er-
warten. Der Belang der Anwohnerschaft an der Er-
haltung der Wohn- und Lebensqualität wurde in die 
Abwägung eingestellt, tritt jedoch hinter das städte-
bauliche Entwicklungsinteresse an der Schaffung zu-
sätzlichen Wohnraums zurück. Ergänzend bleibt fest-
zuhalten, dass verkehrsorganisatorische Maßnah-
men bei Bedarf außerhalb des Bebauungsplanver-
fahrens geprüft werden können. 
 
 
Da mit der Entwurfsplanung entlang der Kleestädter 
Straße eine Ausgleichsfläche festgesetzt wurde, ist 
die Frage nach einer möglichen Zu- und Ausfahrt auf 
die Kleestädter Straße obsolet geworden, da ein Be-
fahren der festgesetzten Ausgleichsfläche nicht zu-
gelassen ist. Jedoch wäre eine Zu- und Ausfahrt auf 
die Kleestädter Straße auch vormals wenig entlas-
tend für die Verkehre im Kastanienweg gewesen, da 
die geplanten Baukörper im Südwesten unmittelbar 
angrenzend an den Kastanienweg vorgesehen sind 
und nicht im Nordosten zur Kleestädter Straße orien-
tiert. Insofern sind die Zu- und Ausfahrten auf den 
Kastanienweg als wahrscheinlich anzunehmen. 
 
 
 
Mit Blick auf die vorstehende Bewertung ist eine wei-
tergehende planerische Überprüfung einer Zu- und 
Ausfahrtmöglichkeit auf die Kleestädter Straße obso-
let geworden. Hinsichtlich einer Verlegung der Orts-
durchfahrt (OD) hat die Stadt Groß-Umstadt mit dem 
zuständigen Straßenbaulastträger HessenMobil be-
reits im Februar 2025 eine Vereinbarung getroffen 
und sich für die Neufestsetzung der Ortsdurchfahrts-
grenze erklärt. Hiernach wird die bestehende OD 
rund 400 Meter weiter nach Nordosten verlängert bis 
in Höhe des Sportplatzes (Station 0,399, gemessen 
ab der Einmündung der K 105 in die L 3065 = Stat. 
0,000). Dem Belang konnte daher – abseits des ge-
genständlichen Bauleitplanverfahrens – bereits an-
gemessen gefolgt werden. 
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den Verkehrs gebremst werden könnte. Die Regelung 
der Zufahrt/Abfahrt ausschließlich nur über Kasta-
nienweg / Bahnhofstraße erachten wir somit als nicht 
sinnvoll und bitten um Überprüfung. 
In einem Gespräch mit Frau P(xxx) und Frau (xxx) 
(Namen anonymisiert) haben wir bereits Alternativen 
erörtert, die schriftlich aufgenommen wurden und im 
Bauamt vorliegen. Unsere Vorschläge und Anliegen 
dazu sind im Folgenden erneut zusammengefasst: 
a) Wir würden den Kastanienweg gerne "mittig" für 

den Anliegerverkehr teilen - Zufahrt für die beiden 
rechten Wohneinheiten und den geplanten Park-
platz an der Kleestädter Str. über die Kleestädter 
Straße, für die Wohneinheit neben dem Bahnhof 
über die Bahnhofstraße. Die Sackgassensituation 
bliebe unverändert, das ist uns natürlich sehr 
wichtig, aber das Verkehrsaufkommen würde sich 
zu beiden Seiten halbieren. Es ist anzunehmen, 
dass sich die Altersstruktur im Kastanienweg in 
den nächsten Jahren generell und auch durch den 
Neubau der drei Wohneinheiten stark verjüngen 
wird. Unser Vorschlag der mittigen "Straßensper-
rung" und einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
30 km/h bzw. Spielstraßeneinteilung gäbe den 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, auch 
die Straße zu nutzen, zumal die neuen Gebäude 
keinerlei Gartenflächen zur Freizeitgestaltung auf-
weisen! Wäre die Befahrung - wie bisher geplant - 
nur über die Bahnhofstraße und Kastanienweg 
möglich, wäre es aus unserer Sicht wie oben be-
schrieben notwendig, Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung (ähnlich wie in der Ringstraße) einzu-
planen. Dies wäre wahrscheinlich kostenintensi-
ver und würde den Kastanienweg enger und damit 
unübersichtlicher machen. 

b) Schaffung eines sicheren Fußgängerüberwegs für 
Schüler der Wendelinusschule, Besucher des 
Sportplatzes, Kunden der Bahn, Spaziergän-
ger*innen, Radfahrer*innen etc. Im Gespräch mit 
Frau P(xxx) Frau V(xxx) wurde beispielsweise die 
Idee eine Bremsschwelle / Temposchwelle entwi-
ckelt und für sinnvoll erachtet. 

c) Vorverlegung der Ortseinfahrt Klein-Umstadt in 
Richtung Kleestadt und damit verbunden frühere 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50km/h. 

Die Punkte b) und c) erachten wir auch für sinnvoll 
und unfallvermeidend im Hinblick auf die auf dem 
ehemaligen Gelände der Fa. M(xxx) an der Kleestäd-
ter Straße neben dem Sportplatz entstandenen und 
bereits bezogenen neuen Wohneinheiten. Denn 
schon jetzt wird die Straße dort rege von vielen Per-
sonen als Straßenübergang genutzt. Wir akzeptieren, 
dass Klein-Umstadt wächst. Damit verbunden sollte 

 
 
 
 
Es wird erneut festgestellt, dass der Kastanienweg 
derzeit eine geringe Verkehrsbelastung aufweist und 
auch mit Umsetzung des Bebauungsplans und unter 
Berücksichtigung zusätzlicher Fahrten aufgrund der 
Entwicklung von Wohnungen künftig deutlich unter-
halb der Leistungsfähigkeit einer Wohnstraße liegen 
wird. Verkehrssicherheitsrelevante oder funktionsbe-
dingte Überlastungen sind nicht zu erwarten. 
Die Anregungen und Hinweise zu verkehrslenkenden 
oder verkehrsregelnden Maßnahmen werden zur 
Kenntnis genommen, jedoch ist zu berücksichtigen, 
dass der Bebauungsplan nach seinem Regelungs-
zweck primär die städtebauliche Ordnung festsetzt. 
Eine Festsetzungsmöglichkeit für die konkrete Aus-
gestaltung der Verkehrsführung, Verkehrsberuhi-
gung oder ein Um- oder Ausbau des Kastanienwegs 
fällt grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich der 
Stadt als Straßenbaulastträger und kann unabhängig 
vom Bebauungsplan – bedarfsgerecht und anlassbe-
zogen – geprüft und umgesetzt werden. Eine zwin-
gende planungsrechtliche Festsetzung entsprechen-
der Maßnahmen ist hierfür nicht erforderlich. 
Hinsichtlich der Verlegung der OD-Grenze ist die 
Stadt bereits entsprechend tätig geworden und mit 
dem Straßenbaulastträger HessenMobil eine Verein-
barung getroffen. Der Anregung konnte somit bereits 
angemessen gefolgt werden. 
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aber auch sein - und das ist unsere eindringliche Bitte 
an Sie - dass die Infrastruktur auch entsprechend 
"mitwächst". Wenn der Ort sich jetzt in diese nord/öst-
liche Richtung weiterentwickelt, dann bitte auch die 
Verkehrsstruktur! 
 
Stellplätze (Begründung Vorentwurf, S. 18 ff): 
Photovoltaikanlagen und / oder Ladeeinrichtungen für 
Elektromobilität in einem ergänzenden städtebauli-
chen Vertrag zu regeln, erachten wir aufgrund des 
Ausbaus zukunftsgerichteter Infrastruktur auch im 
dörflichen Umfeld als sehr sinnvoll. 
 
P +R -Anlage im Teilgeltungsbereich 1: (Begründung 
Vorentwurf, S.7 und S.19, 2.Absatz): 
In diesen Abschnitten ist formuliert, dass das sich der-
zeit noch in Privatbesitz befindliche Grundstück im 
Teilgeltungsbereich 1 im Bereich des Grundstückes 
Nr. 121/9 mit der Umsetzung des Bebauungsplans an 
die Stadt übertragen und baulich ertüchtigt werden 
soll. Wir fordern eine klare Aussage bzgl. der zeitli-
chen und gestalterischen Planung, da dies immer 
wieder von Seiten der Stadt als ein positiver Aspekt 
im Zuge der Bebauung betont wurde. Anzumerken ist 
hier, dass bei der mündlichen und visuellen Erstvor-
stellung des Bauprojektes dargelegt und für die Allge-
meinheit als auch für die Stadt als besonders positiv 
und vorteilhaft herausgehoben wurde, dass der Teil-
geltungsbereich 1 Eigentum des Bauträgers sei und 
dieser auf dessen eigene Kosten die Neugestaltung 
(incl. Ladestationen/Fahrradboxen etc. ) übernehmen 
würde. Hiervon ist leider nicht mehr die Rede — viel-
mehr soll nun das Vorhaben einzig auf Kosten der 
Stadt umgesetzt werden. 
 
Sonstiges: 
3.5 Denkmalschutz: 
Die Aussage, dass sich innerhalb des Planbereichs 
und in dessen unmittelbarer Umgebung keine ge-
schützten Kulturgüter befinden, ist nicht richtig. Der 
Bahnhof sowie die gesamte Bahnlinie der Odenwald-
bahn sind Kulturdenkmäler gem. Hessischem Denk-
malschutzgesetz. 
 
Ein letzter - für uns jedoch wichtiger - Punkt ist der 
Zustand des Straßenbelages des Kastanienwegs. 
Hierzu findet sich in der Offenlegung leider keinerlei 
Aussage: Die Stadt hat sich bereits den Zustand des 
Straßenbelages Kastanienweg angeschaut. Festge-
stellt wurde, dass die Straße im Prinzip ganz in Ord-
nung ist bzw. durch Erneuern der obersten Asphalt-
schicht in einen guten Zustand gebracht werden 
könnte. Nach heutigem Stand der städtischen 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Über die künftige Nutzung des P+R-Parkplatzes auf 
dem Grundstück Nr. 121/9 wurde in dem zwischen 
dem Vorhabenträger und der Stadt zu schließenden 
Durchführungsvertrag, der integraler Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist, eine Ver-
einbarung zum Abschluss eines Pachtvertrags ge-
troffen. Hiernach verpflichtet sich der Vorhabenträger 
gegenüber der Stadt, nach Eintreten der Rechtskraft 
des Bebauungsplans einen gesonderten Pachtver-
trag mit der Stadt abzuschließen über die Nutzung 
des Grundstückes Nr. 121/9 auf die Dauer von min-
destens 15 Jahren. Die Begründung ist dahingehend 
in Kapitel 3.1 bereits angepasst worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Planbegründung geht hierauf in 
Kapitel 3.4 bereits angemessen ein. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, je-
doch kann der Bebauungsplan keine Festsetzungen 
treffen hinsichtlich des Ausbaus des Kastanienwegs. 
Sollte es jedoch aufgrund der Bautätigkeiten nach-
weislich zu Schäden an den vorhandenen Verkehrs-
anlagen kommen, die auf das Bauvorhaben zurück 
zu führen sind, so ist der Verursacher hierfür in die 
Pflicht zu nehmen. 
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Gebührenordnung würden die Kosten für so eine 
Maßnahme zurzeit nicht von den Anwohnern mitfi-
nanziert werden. Wie die Gebührenordnung sich die 
nächsten Jahre entwickelt, kann jedoch niemand vo-
raussagen. Realistisch ist sicher, dass die Stadt in 
Zukunft eher mehr als weniger finanzielle Unterstüt-
zung der Einwohner benötigt. Wir haben die Sorge, 
dass sich durch die vermutlich größere Belastung der 
Baufahrzeuge und die erhöhte Nutzung durch die 
neuen Anwohner der Zustand der Straße verschlech-
tert und weitere Schäden entstehen. Durch eine zeit-
nahe Erneuerung der oberen Asphaltschicht können 
ggf. Kosten vermieden werden. 
 
Im Anhang finden Sie die Daten der unterzeichnen-
den Bürger*innen. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die Unterschriftenlisten liegen der Bauver-
waltung im Original vor, in der nebenstehenden Ab-
bildung wurden die personenbezogenen Daten je-
weils anonymisiert. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen und 

in die Abwägung eingestellt. Dem Vortrag wird nicht gefolgt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des 

Bebauungsplans ergeben sich hieraus nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans unverändert fest. 

 

B 3 Öffentlichkeit 3 

 Stellungnahme vom 20.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

  
 
 
 
 
 
 
 
In der Bekanntmachung wird auf Folgendes hinge-
wiesen: "Städtebauliche Zielsetzung des Bebauungs-
planes ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen 
Grundlagen für die Errichtung von Wohnhäusern im 
Sinne der Ortsrandarrondierung und einer Nachver-
dichtung." Eine Arrondierung des Ortsrandes eines 
dörflich geprägten Stadtteils hat üblicherweise zum 
Ziel, einen bisher nicht klar definierten Ortsrand her-
zustellen und den Ort in die Landschaft einzubinden. 
Vorliegend wird jedoch der Ortsrand bereits sehr 
deutlich durch den Baubestand östlich des Kastani-
enwegs definiert. Einer erneuten Arrondierung bedarf 
es daher aus ortsgestalterischer Sicht nicht. Die 
durch den Bebauungsplan beabsichtigte Wohnbe-
bauung wird durch die zulässige Höhenentwicklung in 
Verbindung mit der überbaubaren Grundstücksfläche 
zudem dazu führen, dass der bisher durch das soli-
täre, als Kulturdenkmal geschützte Bahnhofsge-
bäude und durch die Durchgrünung des Areals ge-
prägte Ortsrand deutlich an Qualität verliert. Die städ-
tebaulich-historische Bedeutung des Bahnhofsge-
bäudes als Entrée bzw. Visitenkarte des Ortes Klein-

Es wird zunächst festgestellt, dass die Stellung-
nahme erst deutlich nach Fristablauf der förmlichen 
Beteiligung eingegangen ist. Im Sinne des § 3 Abs. 2 
BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Ungeachtet 
dessen wird die Stellungnahme wie folgt bewertet: 
 
Die Ausführungen zur städtebaulichen Zielsetzung 
der Planung, insbesondere zur Verwendung der Be-
griffe „Ortsrandarrondierung“ und „Nachverdichtung“, 
werden zur Kenntnis genommen und in der Abwä-
gung berücksichtigt. Die Planung verfolgt das Ziel, 
die bauliche Entwicklung des Ortsteils Klein-Umstadt 
im räumlichen Anschluss an die bestehende Sied-
lungsstruktur innerhalb einer vormals durch den 
Bahnbetrieb bereits vorbelasteten Fläche im Sinne 
einer Wiedernutzbarmachung fortzuführen und eine 
städtebaulich geordnete Nutzung der bislang unter-
genutzten, infrastrukturell angebundenen Flächen zu 
ermöglichen. Der Begriff der „Ortsrandarrondierung“ 
ist hierbei nicht ausschließlich auf die erstmalige Aus-
bildung eines bislang ungeordneten Ortsrandes be-
schränkt, sondern umfasst auch die städtebauliche 
Ergänzung und Abrundung bestehender Siedlungs-
ränder, sofern diese im Übergangsbereich zu Ver-
kehrs- oder Infrastrukturanlagen funktional oder ge-
stalterisch unvollständig ausgeprägt sind. Aufgrund 
der Vornutzung ist die Fläche infrastrukturell ange-
bunden, wenngleich sie planungsrechtlich als Außen-
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Umstadt wird zudem durch die neuen, großen Bauvo-
lumina in unmittelbarer Nachbarschaft herabgesetzt. 
Ein größerer Abstand der Neubauten zum Bahnhofs-
gebäude und ein Zurücktreten der Neubauten in der 
Bauflucht auf der Bahnseite wäre angebracht. Die 
Stadtverwaltung Groß-Umstadt sollte sich eingeste-
hen, dass an dieser Stelle eine "Arrondierung" und 
"Nachverdichtung" als vorgeschobenes Argument 
dient, um - wie leider bereits östlich der Kleestädter 
Straße vor kurzem geschehen - erneut die Vorausset-
zungen für ein Investorenprojekt zu schaffen, das mit 
seiner städtischen Architektur am Eingang eines dörf-
lich geprägten Stadtteils den "Genius loci" bestens ig-
noriert und insofern völlig deplaziert ist. Wo eine dörf-
liche, feinfühlige Architektur anzustreben wäre, wer-
den ortsuntypische, austauschbare und unmäßstäbli-
che Gebäude, die in Groß-Umstadt bereits vielfach 
errichtet wurden und dort auch gerechtfertigt sein mö-
gen, in eine für diesen Bautyp ungeeignete Umge-
bung gesetzt. Diese Architektur und Baumasse in un-
mittelbarer Nähe des Kulturdenkmals Bahnhof ist ein 
deutliches Beispiel dafür, wie wenig Groß-Umstadt 
vom Begriff "Baukultur" hält. Den Trägern der Pla-
nungshoheit sei daher dringend ans Herz gelegt, vor 
einem Satzungsbeschluss zum langfristigen Wohle 
der Stadt Groß-Umstadt sich intensiv mit der Kom-
mentierung zu § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 5 BauGB zu 
befassen. Seien Sie sich bewusst, dass die Öffent-
lichkeit bzw. Ihre Kinder die Folgen Ihrer Planungs-
fehler über Generationen real vor Augen haben wer-
den. Nachverdichtung ist berechtigt, um flächenspa-
rend weiteren Wohnraum zu schaffen. Von einer ech-
ten Nachverdichtung kann allerdings dort nicht ge-
sprochen werden, wo ein Projekt erst über die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes im bisherigen Au-
ßenbereich realisiert werden kann. Nichts anderes 
findet auf der "Grünen Wiese" statt, also weiterer Flä-
chenverbrauch. Die Stadt sollte sich vor einer solchen 
Entwicklung zunächst auf die Suche nach geeigneten 
Möglichkeiten machen, echte Baulücken zu schlie-
ßen bzw. unbebaute, aber erschlossene Baugrund-
stücke durch Zwangsmittel zu aktivieren. 
 
 

bereich zu bewerten ist. Die Planung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die neue Bebauung unmittelbar 
an die bestehende Ortslage anknüpft und funktional, 
räumlich und gestalterisch in die vorhandene Sied-
lungsstruktur eingebunden ist. 
Der Hinweis, der Ortsrand sei östlich des Kastanien-
wegs bereits eindeutig definiert, wird hierbei auch ge-
sehen, führt jedoch nicht zu einer anderen städtebau-
lichen Bewertung. Der Planbereich stellt sich derzeit 
nicht als qualitätvoll gefasster Ortsrand dar, sondern 
ist durch eine heterogene Nutzungsmischung, infra-
strukturelle Vorprägung (Bahntrasse, Stellplatz- und 
Lagerflächen) und fehlende städtebauliche Raum-
kante gekennzeichnet. Die geplante Bebauung dient 
daher nicht der Inanspruchnahme freier Landschaft, 
sondern der städtebaulichen Ordnung und Einbin-
dung eines bereits anthropogen überformten Be-
reichs. 
Die Belange der Baukultur, des Ortsbildes sowie des 
Denkmalschutzes gemäß § 1 Abs. 5 und § 1 Abs. 6 
Nr. 5 BauGB wurden in der Planung berücksichtigt 
sowie ausdrücklich und eigenständig in die Abwä-
gung eingestellt. Die Plangeberin hat den räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang des unter Denk-
malschutz stehenden Bahnhofsensembles sowie 
dessen stadträumliches Vorfeld als historisch ge-
prägten Übergangsbereich erkannt und angemessen 
in der planerischen Konzeption berücksichtigt. Insbe-
sondere setzt sich die Planung mit der Lage und Aus-
dehnung der Baufenster, mit der geplanten Höhen-
entwicklung sowie der Einbindung der Bebauung in 
den Straßenraum des Kastanienwegs auseinander. 
Insofern wurden die denkmalpflegerischen Belange 
nicht übergangen, sondern inhaltlich geprüft und 
nachvollziehbar gewichtet. Eine erhebliche Beein-
trächtigung der denkmalwerten Substanz oder ihrer 
prägenden Wirkung ist nicht zu erwarten. Ein An-
spruch auf vollständige Freihaltung oder eine beson-
dere städtebauliche Dominanz des Kulturdenkmals 
gegenüber angrenzender Neubebauung besteht pla-
nungsrechtlich nicht. Maßgeblich ist vielmehr, ob das 
Denkmal in seiner Substanz und seinem Erschei-
nungsbild unzumutbar beeinträchtigt wird, was vorlie-
gend nicht der Fall ist. Die Planung wahrt einen an-
gemessenen Abstand und ermöglicht weiterhin die 
Wahrnehmbarkeit des Bahnhofsgebäudes im städte-
baulichen Kontext. 
Die Kritik an der Maßstäblichkeit und Architekturspra-
che der geplanten Bebauung betrifft überwiegend 
Fragen der konkreten Baugestaltung, die nicht zwin-
gend Regelungsgegenstand der Bauleitplanung sind. 
Die Bauleitplanung ist nicht verpflichtet, eine be-
stimmte architektonische Stilrichtung vorzugeben, 
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sondern hat einen städtebaulich verträglichen Rah-
men zu setzen. Dieser Rahmen wird durch die ge-
troffenen Festsetzungen eingehalten. Subjektive 
Wertungen zum „Genius loci“ oder zur architektoni-
schen Qualität einzelner Vorhaben sind für die Abwä-
gung nur insoweit erheblich, als sie sich in objektivier-
bare städtebauliche Beeinträchtigungen übersetzen 
lassen, was hier nicht der Fall ist. 
Der Einwand, es handele sich nicht um Nachverdich-
tung, sondern um eine Entwicklung „auf der grünen 
Wiese“, greift nicht durch. Die Fläche ist bereits durch 
Verkehrsanlagen, Stellplätze und bahnbetriebliche 
Nutzungen vorgeprägt und stellt keinen unbeein-
trächtigten Außenbereich dar. Zudem steht es der 
Gemeinde im Rahmen ihres planerischen Ermes-
sens frei, städtebauliche Entwicklungsschwerpunkte 
festzulegen. Eine Verpflichtung, vor jeder Neuaus-
weisung sämtliche innerörtlichen Baulücken oder un-
bebauten Grundstücke zu aktivieren oder gar mittels 
Zwangsmaßnahmen zu mobilisieren, besteht nicht. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts ist die Gemeinde nicht gehalten, stets 
die flächensparendste oder konfliktärmste Planungs-
variante zu wählen, sondern lediglich eine abwä-
gungsfehlerfreie Entscheidung zu treffen. 
 
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums in siedlungs-
strukturell angebundener Lage gegenüber den vor-
getragenen städtebaulichen und gestalterischen Be-
denken. Die Planung bewegt sich im Rahmen der ge-
meindlichen Planungshoheit und berücksichtigt die 
Belange des Ortsbildes, der Baukultur und des Denk-
malschutzes in angemessener Weise. Eine Ände-
rung der Planung ist daher nicht veranlasst. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen und 

in die Abwägung eingestellt. Dem Vortrag wird nicht gefolgt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des 

Bebauungsplans ergeben sich hieraus nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans unverändert fest. 
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1. 

Nachfolgend erhalten Sie meine koordinierte Stel-
lungnahme. 
 
A. Beabsichtigte Planung: 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes beabsich-
tigt die Stadt Groß-Umstadt, in einem Bereich des 
ehemaligen Bahngeländes im Stadtteil Klein-Um-
stadt, welches in den vergangenen Jahren zum Hal-
tepunkt für die Odenwaldbahn abgestuft wurde, die 
bauleitplanerischen Voraussetzungen für eine städte-
bauliche Folgenutzung der nicht mehr benötigten 
Bahnanlagen zu schaffen. Für das im Norden-Westen 
Klein-Umstadts gelegene ehemalige Bahngelände 
soll im Bereich südwestlich des bestehenden ehema-
ligen Bahnhofsgebäudes die bereits bestehende 
Parkplatzfläche als Park-and-ride-Parkplatz ausge-
baut werden (Teilgeltungsbereich 1 des Bebauungs-
plans Kastanienweg). Nordöstlich des ehemaligen 
Bahnhofsgeländes sollen drei Mehrfamilienhäuser 
entstehen und dazu im Teilgeltungsbereich 2 des Be-
bauungsplans ein allgemeines Wohngebiet ausge-
wiesen werden. Das in der Mitte der beiden Teilgel-
tungsbereiche befindliche ehemalige Bahnhofsge-
bäude, welches bereits wohnbaulich genutzt wird, 
wird vom Geltungsbereich des Bebauungsplans Kas-
tanienweg nicht umfasst. Das Plangebiet umfasst 
eine Gesamtfläche von knapp 0,5 ha. 
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 
sah zunächst die Durchführung des Verfahrens nach 
dem seinerzeit (noch) geltenden § 13 b BauGB vor. 
Nach höchstrichterlicher Feststellung der Nichtan-
wendbarkeit des § 13b BauGB und Inkrafttreten des 
§ 215a BauGB soll der Bebauungsplan nun nach 
§ 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden. Die Anwendbarkeitsvoraussetzungen des 
§ 215a BauGB werden der Begründung zum Bebau-
ungsplan folgend als gegeben angesehen. 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

2. B. Stellungnahme:  

2.1 
 
 
2.1.1 

Abteilung III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, 
Verkehr 
 
Dezernat III 31.2 – Regionale Siedlungs- und Bauleit-
planung, Bauwesen: 
 
Unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der 
o. g. Bauleitplanung aus der Sicht der Raumordnung 
wie folgt Stellung:  
Im Bereich der Planfläche „Kastanienweg“ finden sich 
in der Karte des Regionalplans Südhessen / Regio-

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Frage, ob 
ein Zielverstoß vorliegen könnte, aufgrund der Groß-
maßstäblichkeit der Karte des RPS/RegFNP 2010 
nicht exakt ermittelt werden kann. Es wird somit für 
das weitergehende Aufstellungsverfahren ebenso 
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nalen Flächennutzungsplans 2010 (RPS/RegFNP 
2010) Festlegungen als Vorranggebiet Siedlung, Be-
stand, Vorranggebiet Regionaler Grünzug sowie 
Vorbe-haltsgebiet für Landwirtschaft, welche teilweise 
von der Darstellung einer Bahnstrecke sowie eines 
Bahnhaltepunktes überlagert werden. Ob bei der 
kleinflächigen Planung ein Verstoß gegen regional-
planerische Zielvorgaben gegeben sein könnte, ist 
aufgrund des Kartenmaßstabs des RPS/RegFNP 
2010 von 1:100.000 nicht eindeutig feststellbar. Die 
Planung kann daher als an die Ziele der Raumord-
nung angepasst gelten. 
 
Hinweis: Gegenüber der Entwurfsfassung vom 15. 
April 2024 wurde laut Plankarte die überbaubare 
Grundstücksfläche im östlichen Bereich des Teilgel-
tungsbereichs 2 zugunsten einer rot umrandeten Flä-
che für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Ge-
meinschaftsanlagen und einer Maßnahmenfläche 
aufgegeben. Gleichwohl weist die unter 5.3 der Be-
gründung ersichtliche Flächenbilanz (S. 48) unverän-
dert überbaubare Grundstücksflächen von circa 
1.009 m² im Teilgeltungsbereich 2 aus.  
 

zur Kenntnis genommen, dass die Bauleitplanung als 
an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten 
kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis sollte gefolgt und die Flächenbilanz in 
der Begründung in Kapitel 5.3 auf die richtige, ver-
änderte Flächengröße gemäß der Plandarstellung 
redaktionell angepasst werden. 
 
 
 
 

2.1.2 Dezernat III 33.1 - Verkehrsinfrastruktur Straße und 
Schiene: 
 
Seitens der Landeseisenbahnaufsicht bestehen keine 
Bedenken bezüglich des Bebauungsplans „Kasta-
nienweg“ in Klein-Umstadt. Die angrenzende Eisen-
bahninfrastruktur wird von der DB betrieben und un-
terliegt der Aufsicht des Eisenbahnbundesamtes. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme, es wird festgestellt, dass aus der 
Sicht der Landeseisenbahnaufsicht keine Anregun-
gen vorgetragen wurden. Es wird ebenso zur Kennt-
nis genommen, dass die an den Plangeltungsbereich 
angrenzende Bahninfrastruktur der Aufsicht des Ei-
senbahnbundesamtes (EBA) unterliegt. Eine Beteili-
gung des EBA war im vorliegenden Verfahren jedoch 
nicht erforderlich. Eine Beteiligungspflicht besteht 
nur gegenüber solchen Trägern öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
wird (§ 4 Abs. 1 BauGB). Da der Bebauungsplan 
keine eisenbahnrechtlichen Festsetzungen trifft und 
keine unmittelbaren Auswirkungen auf Bahnbetriebs-
anlagen hat, fehlt es an einer planerischen Betroffen-
heit im Rechtssinne. 
Eisenbahninfrastrukturelle Belange bleiben eigen-
ständigen Fachplanungen vorbehalten; eine Vorver-
lagerung in die Bauleitplanung ist rechtlich nicht ge-
boten (vgl. BVerwG, Beschl. v. 09.03.2010 – 4 BN 
6.10). Durch die Festsetzungen des Bebauungs-
plans wird der Eisenbahnbetrieb nicht beeinträchtigt. 
 

2.2 II. Abteilung IV/Da – Umwelt Darmstadt 
 
Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt – 
Abteilung Umwelt Darmstadt – zu vertretenden Be-
lange teile ich Ihnen folgendes mit: 
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2.3 
 
2.3.1 

Dezernat IV/Da 41.1 – Grundwasser 
 
Lage des Vorhabens im geplanten Wasserschutzge-
biet: 
Das Plangebiet liegt in der geplanten Zone IIIB des 
sich im Festsetzungsverfahren befindlichen Wasser-
schutzgebiets für die Gewinnungsanlagen Brunnen 
XIV–XIX des ZVG Dieburg. Die Ver- und Gebote sind 
in Anlehnung an die Muster-Wasserschutzgebietsver-
ordnung (StAnz. 13/1996, S. 991 ff.) und an das 
DVGW W101 (A) zu beachten. Ich bitte Sie, dies als 
Hinweis in den Textteil des Bebauungsplans aufzu-
nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist eine Risikobewertung hinsichtlich der Auswir-
kungen der Festsetzungen anhand des DVGW W101 
(A) vorzunehmen.  

 
 
 
 
Auf die räumliche Lage innerhalb eines Trinkwasser-
schutzgebietes der Zone IIIB geht die Begründung in 
Kapitel 3.2 bereits entsprechend ein, der Textteil 
zum Bebauungsplan sollte redaktionell um einen 
Hinweis in Teil C ergänzt werden wie folgt: 
 
Wasserschutzgebiet: 
Das Plangebiet liegt in der geplanten Zone IIIB 
des sich im Festsetzungsverfahren befindlichen 
Wasserschutzgebiets für die Gewinnungsanla-
gen Brunnen XIV–XIX des ZVG Dieburg. Die Ver- 
und Gebote sind in Anlehnung an die Muster-
Wasserschutzgebietsverordnung (StAnz. 
13/1996, S. 991 ff.) und an das DVGW W101 (A) zu 
beachten. 
 
Der Belang des Trinkwasserschutzes ist als Umwelt-
belang gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB i. V. mit dem 
Hessischen Wassergesetz abwägungserheblich und 
wurde von der Stadt ausdrücklich erkannt. Die Lage 
des Plangebiets in der geplanten Wasserschutzzone 
III B wird in der Begründung bereits beschrieben, der 
Textteil zum Bebauungsplan soll zudem nachrichtlich 
in Teil C um einen Hinweis ergänzt werden (siehe 
oben). 
Mit der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets 
werden ausschließlich wohnverträgliche Nutzungen 
zugelassen, mit der typischerweise keine wasserge-
fährdenden Nutzungen von erheblichem Gewicht 
verbunden sind, wie sie etwa bei Industrie-, Ge-
werbe- oder Sondergebieten auftreten können. 
Wohngebietstypische Anlagen (wie z. B. Heizungs-
anlagen, Hausanschlüsse, Stellplätze, Garagen) be-
wegen sich, auch im Hinblick auf den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, deutlich unterhalb der 
Schwelle einer abstrakten erheblichen Gefährdung 
des Grundwassers. Bei Festsetzung eines Wohnge-
biets ist regelmäßig davon auszugehen, dass keine 
Nutzungen mit typischerweise erheblichen Umwelt-
auswirkungen zugelassen werden. Eine pauschale 
Risikobewertung nach DVGW W 101 (A) ist daher 
auf Ebene der Bauleitplanung nicht geboten. 
Ohne eine konkrete technische Ausgestaltung fehlt 
zudem die notwendige Grundlage für eine fachlich 
belastbare Risikobewertung, die Voraus setzen 
würde, dass Art, Umfang und Intensität möglicher 
Einwirkungen hinreichend bestimmt sind. Dies ist 
nicht gegeben. Stattdessen ist der Verweis auf nach-
gelagerte wasserrechtliche Genehmigungsverfahren 
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bei Wohngebieten regelmäßig ausreichend, um Be-
lange des Grundwasserschutzes zu bewältigen. 
Hinzu kommt, dass das Wasserschutzgebiet bislang 
nicht durch Rechtsverordnung nach § 35 HWG fest-
gesetzt ist. Die geplante Schutzzone III B entfaltet 
daher keine unmittelbare Bindungswirkung. 
Im Ergebnis stellt die Stadt daher fest, dass für das 
festgesetzte Allgemeine Wohngebiet innerhalb der 
geplanten Wasserschutzzone III B eine gesonderte 
Risikobewertung nach DVGW W 101 (A) nicht erfor-
derlich ist. Der Trinkwasserschutz wird durch einen 
nachrichtlichen Hinweis im Textteil zum Bebauungs-
plan sowie durch die zwingende Anwendung des 
Wasser- und Bauordnungsrechts in nachgelagerten 
Verfahren ausreichend und sachgerecht gewährleis-
tet. 
 

2.3.2 Versickerung von Niederschlagswasser: 
Die Maßnahmen zur Versickerung des Nieder-
schlagswassers sowie die zu erwartenden wasser-
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Gewässer sind 
darzustellen. Bei der geplanten Versickerung von 
nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser 
ist eine qualitative Beeinträchtigung des Grundwas-
sers durch diese auszuschließen. Das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen 
zur Versickerung von Niederschlagswasser“ sowie 
das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen 
zum Umgang mit Regenwasser“ sind zu beachten. 
Die Mächtigkeit des Sickerraums sollte, bezogen auf 
den höchstgemessenen Grundwasserstand, mindes-
tens 1 Meter betragen. Die Klärung der Zulässigkeit 
einer Versickerung von Niederschlagswasser ist dem 
entsprechenden Verfahren vorbehalten. 
 

 
Möglichkeiten zur Versickerung von Niederschlags-
wasser werden in Kapitel 3.2 der Begründung zum 
Bebauungsplan bereits angemessen thematisiert. 
Auch der erforderliche Abstand der Versickerungs-
anlagen zum höchstgemessenen Grundwasserstand 
ist beschrieben. Das städtebauliche Erfordernis einer 
weitergehenden Erörterung wird somit nicht gese-
hen, vielmehr sind die Belange bereits angemessen 
im Bebauungsplan berücksichtigt. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass seit dem 
01.10.2024 das Arbeitsblatt DWA-A 138-1 „Anlagen 
zur Versickerung von Niederschlagswasser – Teil 1: 
Planung, Bau, Betrieb“ gilt und die bis dahin gültigen 
Regelwerke DWA-A 138 und DWA-M 153 ersetzt 
hat. 
 

2.3.3 Vermeidung von Vernässungs- und Setzrissschäden: 
Die Unterlagen enthalten keine genauen Aussagen 
zur Grundwassersituation im Bereich der Planung. 
Zur Vermeidung von Setzrissschäden bzw. Vernäs-
sungsschäden sind in der Bauleitplanung grundsätz-
lich die minimalen und maximalen Grundwasserflur-
abstände zu berücksichtigen. Hierzu sind die Grund-
wasserverhältnisse (minimal und maximal zu erwar-
tenden Grundwasserständen, ggf. Auftreten von 
Schichtenwasser) zu untersuchen, um diese ange-
messen berücksichtigen zu können. Sind baulichen 
Vorkehrungen – z.B. maximale Einbindetiefe von Ge-
bäuden oder spezielle Gründungsmaßnahmen – er-
forderlich, damit die ausgewiesene Nutzung ohne Ge-
fahr der Vernässung realisierbar ist, sollten diese im 
Bebauungsplan festgesetzt werden. Dabei ist auf je-
weils langjährige Aufzeichnungen von Grundwasser-
messstellen zurückzugreifen. Flächen mit sehr hohen 
Grundwasserständen (0 bis 3 m Flurabstand) sind 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine ge-
sonderte Untersuchung der Grundwasserverhält-
nisse sowie weitergehende Festsetzungen oder 
Kennzeichnungen im Bebauungsplan sind jedoch 
nicht erforderlich. Zur Beurteilung der Grundwasser-
verhältnisse wurden die amtlichen Fachgrundlagen 
des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Um-
welt und Geologie (HLNUG) herangezogen. Maß-
geblich ist insbesondere das Hydrologische Karten-
werk Hessen–Grundwasserflurabstand, das flächen-
deckend die Tiefe des Grundwassers unter Gelände-
oberkante darstellt (HLNUG: Hydrologisches Karten-
werk Hessen–Grundwasserflurabstand, im Maßstab: 
1:50.000, Tiefe des Grundwassers unter Gelände-
oberkante) sowie ergänzend die Grundwasserdaten-
bank Hessen (GruWaH) der HLNUG (abrufbar über 
das Geoportal Hessen, mit Messdaten Landesgrund-
wasserdienst). 
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gemäß § 9 Abs. 5 BauGB im Bebauungsplan als ver-
nässungsgefährdete Gebiete zu kennzeichnen. 
Bitte nehmen Sie entsprechende Untersuchungen vor 
und ergänzen Sie den Bebauungsplan entsprechend 
der angetroffenen Sachverhalte. 
 

Aus diesen amtlichen Grundlagen ergeben sich für 
den Bereich des Plangebiets keine Hinweise auf dau-
erhaft oder regelmäßig sehr hohe Grundwasser-
stände mit Flurabständen von 0 bis 3 m. Vielmehr 
weisen die Karten und Messdaten auf Grundwasser-
stände hin, die typischerweise erst mehrere Meter 
unter Geländeoberkante auftreten. Flächen mit einer 
kennzeichnungspflichtigen Vernässungsgefährdung 
im Sinne des § 9 Abs. 5 BauGB sind für den Planbe-
reich nicht ausgewiesen. 
Auch aus vorliegenden Umweltberichten und ähnlich 
gelagerten Planverfahren im Stadtgebiet Groß-Um-
stadt ergeben sich dokumentierte Grundwasser-
stände im Bereich von ca. 3 m bis über 4 m unter 
Geländeoberkante. Besondere standortbezogene 
Auffälligkeiten wie Schichtenwasser, artesische Ver-
hältnisse oder bekannte grundwasserbedingte Schä-
den sind nicht bekannt. 
Nach der Systematik des Baugesetzbuches ist eine 
Kennzeichnung nach § 9 Abs. 5 BauGB nur dann ge-
boten, wenn eine konkret belegbare Gefährdungs-
lage besteht. Eine lediglich abstrakte Möglichkeit o-
der ein allgemeiner Vorsorgegedanke begründen 
weder eine Kennzeichnungspflicht noch die Ver-
pflichtung zur Durchführung detaillierter grundwas-
serhydrologischer Untersuchungen im Rahmen der 
Bauleitplanung. Die Bauleitplanung ist zudem nicht 
gehalten, objektbezogene Baugrund- oder Grund-
wasseruntersuchungen vorwegzunehmen. Die Prü-
fung der tatsächlichen Grundwasserstände sowie 
ggf. erforderlicher objektbezogener baulicher Maß-
nahmen (z. B. Gründungsart, Abdichtungsmaßnah-
men, Einbindetiefen) ist sachgerecht der nachfolgen-
den Genehmigungs- und Ausführungsplanung zuge-
ordnet und somit in der Eigenverantwortung des Vor-
habenträgers im Rahmen des Bauantrags unter Be-
achtung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik sicherzustellen. 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass auf Grund-
lage der bekannten amtlichen hydrogeologischen 
Daten des HLNUG keine besonderen Risiken von 
Vernässungs- oder Setzrissschäden bestehen, die 
weitergehende Untersuchungen oder Festsetzungen 
im Bebauungsplan erforderlich machen würden. Der 
Anregung wird daher nicht gefolgt. 
 

2.4 
 
2.4.1 

Dezernat IV/Da 41.2 – Oberflächengewässer 
 
Abflussregelung: 
Bezüglich einer gesicherten Abflussregelung sind zu-
nächst alle möglichen Maßnahmen zur Rückhaltung 
des anfallenden Niederschlagswassers sowohl im In-
nen- als auch im Außenbereich des Baugebiets zu 
prüfen und auszuschöpfen (z. B. Versickerung von 

 
 
 
Es wird festgestellt, dass sich im räumlichen Umfeld 
des Plangebiets keine Oberflächengewässer befin-
den. Eine Einleitung von auf befestigten Flächen an-
fallendem Niederschlagswasser in ein Gewässer ist 
daher im Rahmen der Bauleitplanung hinreichend 
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Niederschlagswasser, Flächenentsiegelung, Dachbe-
grünungen, Rückhaltungen hinter Straßen- und We-
gedämmen usw.). Die Einleitung von Niederschlags-
wasser in ein Gewässer kann nur erfolgen, wenn 
diese gewässerökologisch verträglich ist und eine 
ausreichende Leistungsfähigkeit des Gewässers ge-
geben ist, sodass Schäden für die bebauten Flächen 
und die Unterlieger ausgeschlossen sind. Eine aus-
reichende Abflussregelung ist im beschriebenen 
Sinne nachzuweisen bzw. zu konkretisieren.  
 

zutreffend nicht vorgesehen. Es wird weiter festge-
stellt, dass die Prüfung der Voraussetzungen für eine 
Einleitung von auf befestigten Flächen anfallendem 
Niederschlagswasser in ein Gewässer im Falle einer 
späteren konkreten planerischen oder technischen 
Lösung, insbesondere hinsichtlich der gewässeröko-
logischen Verträglichkeit und der Leistungsfähigkeit 
des Gewässers, Gegenstand eines nachfolgenden 
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens ist. Dieses 
wasserrechtliche Verfahren liegt auf der Ebene der 
nachgeordneten Genehmigung und ist nicht Be-
standteil der verbindlichen Bauleitplanung. Eine wei-
tergehende städtebauliche Regelung im Bebauungs-
plan ist daher nicht erforderlich. 
 

2.4.2 Starkregen: 
Der Schutz vor Starkregen und seinen Folgen wird 
auch in Hessen immer wichtiger. Je weiter der Klima-
wandel fortschreitet, desto mehr und heftigere 
Starkregenereignisse werden wir bekommen. Diese 
können überall niedergehen. Die dadurch entstehen-
den Überflutungen resultieren meist aus der überlas-
teten Kanalisation und abseits von Fließgewässern. 
Der Starkregenviewer des HLNUG gibt Auskunft, wel-
chem Starkregen-Index das Baugebiet zuzuordnen 
ist. Zudem können Kommunen über diesen Viewer ihr 
Risiko besser einschätzen und vorsorgen. Weitere In-
formationen finden Sie hier https://www.hlnug.de 
 

 
Der Vortrag wird zur Kenntnis genommen. Da sich 
der Planbereich nicht in unmittelbarer Gewässer-
nähe befindet, sind Überschwemmungen aufgrund 
von Übertreten des Fließgewässers wenig wahr-
scheinlich. Die Gefahr von Überschwemmungen auf-
grund von Starkregen sind, wie an vielen anderen 
Stellen im Stadtgebiet auch, latent immer gegeben. 
Es obliegt der Bauherrschaft, entsprechende Vor-
kehrungen zu treffen, um Schäden aufgrund von 
Überschwemmungen zu vermeiden. 
In der Begründung sollte daher in Kapitel 3 ein zu-
sätzliches Unterkapitel zu Starkregen mit Hinweis 
auf den Starkregen-Index nachrichtlich ergänzt wer-
den. 
 

2.5 Dezernat IV/Da 41.4 – Abwasser, anlagenbezogener 
Gewässerschutz 
 
Die Entsorgung des anfallenden Abwassers soll über 
die bestehende öffentliche Mischwasserkanalisation 
erfolgen. Das Abwasser soll somit der Kläranlage 
Groß-Umstadt/Richen zugeführt werden. Diese hält 
die gesetzlichen Anforderungen ein und ist nicht über-
lastet. Vor der Erschließung ist die Menge des im 
Plangebiet anfallenden Abwassers zu ermitteln und 
die Leistungsfähigkeit der abwassertechnischen An-
lagen nachzuweisen. Die entsprechenden Unterlagen 
sind dem Dezernat IV/Da 41.4 – Abwasser, anlagen-
bezogener Gewässerschutz – zur Zustimmung vorzu-
legen. 
 
 
 
 
 
Gemäß § 55 (2) WHG soll Niederschlagswasser orts-
nah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kana-
lisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 

 
 
 
Es wird zunächst festgestellt, dass die Kläranlage die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt und nach vorlie-
genden Erkenntnissen nicht überlastet ist. Es wird 
zudem festgestellt, dass die Ermittlung der im Plan-
gebiet anfallenden Abwassermengen nicht Gegen-
stand der verbindlichen Bauleitplanung ist, sondern 
vielmehr im Rahmen des nachfolgenden Entwäs-se-
rungsgesuchs auf der Baugenehmigungsebene ge 
führt wird. Das Entwässerungsgesuch wird somit im 
bauordnungsrechtlichen Verfahren bei der zuständi-
gen unteren Bauaufsicht eingereicht; das Erfordernis 
der Vorlage beim Regierungspräsidium Darmstadt 
wird nicht gesehen und ist zudem auch nicht Rege-
lungsgehalt des Bebauungsplans. Eine weiterge-
hende städtebauliche Regelung im Bebauungsplan 
ist daher nicht erforderlich. 
 
Kenntnisnahme. Die Belange wurden bereits ange-
messen in der Bauleitplanung berücksichtigt. Im 
Textteil zum Bebauungsplan ist in Teil A, Nr. 6.2 als 
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Gewässer eingeleitet werden. Die gesetzliche Vor-
gabe ist in die textlichen Festsetzungen aufzuneh-
men. Eine Abweichung von dieser gesetzlichen Vor-
gabe ist zu begründen. Für die Einleitung oder Versi-
ckerung ist bei der Unteren Wasserbehörde eine Ein-
leite-erlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) zu beantragen.  
 
Bei einer Versickerung sind die Vorgaben des DWA-
A 138 und des DWA-M 153 zu beachten. Für die Ein-
leitung von Niederschlagswasser in ein oberirdisches 
Gewässer ist emissionsbezogen das Arbeitsblatt 
DWA-A 102 Teil 2 – bezogen auf Trennsysteme – zu 
beachten.  
 
Gemäß § 37 (4) HWG soll Niederschlagswasser von 
der Person, bei der es anfällt, verwertet werden. Es 
ist in die textlichen Festsetzungen aufzunehmen, 
dass das anfallende Niederschlagswasser z.B. in Zis-
ternen zu sammeln ist. Das gesammelte Wasser ist 
z.B. für die Grünflächenbewässerung oder für 
Brauchwasserzwecke in den Gebäuden zu nutzen. 
Die Zisternenüberläufe sind z.B. an die Versicke-
rungsanlagen anzuschließen. Eine Abweichung von 
dieser gesetzlichen Vorgabe ist zu begründen. Es 
sind bei der Entwässerungsplanung / beim Nieder-
schlagswassermanagement folgende Prioritätsstufen 
zu berücksichtigen:  
1. Abflussreduzierung durch wasserdurchlässige Be-

festigungen und Dachbegrünung  
2. Nutzung des anfallenden Niederschlagswassers  
3. Dezentrale Versickerung von Niederschlagswas-

ser auf den Grundstücken  
4. Semizentrale bzw. Zentrale Versickerung von Nie-

derschlagswasser  
5. Einleitung von Niederschlagswasser in ein Ober-

flächengewässer  
6. Einleitung von Niederschlagswasser in einen öf-

fentlichen Regenwasserkanal  
7. Einleitung von Niederschlagswasser in einen öf-

fentlichen Mischwasserkanal  
Werden Maßnahmen höherer Priorität nicht erbracht, 
ist dies zu begründen. 
 

„Sonstige Maßnahmen“ in den Unterpunkten S4 (Flä-
chenbefestigungen und Maßnahmen zum Umgang 
mit Niederschlagswasser), S6 (Dachbegrünung) so-
wie in Teil B der auf Landesrecht beruhenden Rege-
lungen in Nr. 1 (Verwenden von Niederschlagswas-
ser) entsprechendes festgesetzt. 
 
 
Es wird erneut darauf hingewiesen, dass seit dem 
01.10.2024 das Arbeitsblatt DWA-A 138-1 „Anlagen 
zur Versickerung von Niederschlagswasser – Teil 1: 
Planung, Bau, Betrieb“ gilt und die bis dahin gültigen 
Regelwerke DWA-A 138 und DWA-M 153 ersetzt 
hat. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Not-
wendigkeit weitergehender verbindlicher textlicher 
Festsetzungen zur Sammlung, Nutzung oder Versi-
ckerung von Niederschlagswasser (z. B. Pflicht zur 
Errichtung von Zisternen) wird nicht gesehen. Im 
Sinne einer Anstoßwirkung sollte die Zisternennut-
zung daher nur empfohlen, nicht jedoch verbindlich 
festgesetzt werden. Die Regelung nach § 37 Abs. 4 
HWG enthält damit bewusst eine Soll-Regelung, die 
Raum für eine einzelfallbezogene Umsetzung lässt 
und keine zwingende Verpflichtung zur Festsetzung 
konkreter technischer Anlagen im Bebauungsplan 
begründet. Die Bauleitplanung ist nicht verpflichtet, 
jede wasserrechtliche Zielvorgabe durch detaillierte 
technische Festsetzungen vorwegzunehmen. Nach 
der Systematik des BauGB (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 
genügt es, wenn die Belange der Wasserwirtschaft in 
der planerischen Gesamtabwägung berücksichtigt 
werden. Dies ist vorliegend der Fall. 
Im Plangebiet ist die Entwässerung über die beste-
hende öffentliche Kanalisation im Kastanienweg hyd-
raulisch möglich und entsprechend vorgesehen. Die 
Leistungsfähigkeit der abwassertechnischen Anla-
gen ist nachgewiesen und im Rahmen der nachfol-
genden Genehmigungsebene zu belegen. Die kon-
krete Ausgestaltung des Niederschlagswasser-ma-
nagements einschließlich möglicher Maßnahmen zur 
Abflussreduzierung, Nutzung oder Versickerung, ist 
sachgerecht der Entwässerungsplanung im Zuge 
des Bauantragsverfahrens zugeordnet. Dort können 
standort- und objektbezogene Randbedingungen wie 
z.B. Baugrund, Grundwasserverhältnisse, Versicke-
rungsfähigkeit der Böden, Flächenverfügbarkeit so-
wie die wirtschaftliche und technische Zumutbarkeit 
berücksichtigt werden. Die im Hinweis genannten 
Prioritätsstufen der Niederschlagswasserbewirt-
schaftung stellen fachlich anerkannte Leitlinien dar, 
begründen jedoch keine unmittelbare Verpflichtung, 
sämtliche Stufen verbindlich im Bebauungsplan fest-
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zusetzen. Insbesondere die verpflichtende Festset-
zung von Zisternen, Dachbegrünungen oder Versi-
ckerungsanlagen würde zu einer unverhältnismäßi-
gen Detailsteuerung führen und die planerische Ge-
staltungsfreiheit der Bauherrschaften einschränken, 
ohne dass hierfür eine besondere örtliche Erforder-
lichkeit nachgewiesen ist. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Plan-
gebiet kein Oberflächengewässer betroffen ist und 
keine besonderen wasserwirtschaftlichen Konfliktla-
gen bestehen, die eine Abweichung von der vorge-
sehenen Entwässerungslösung oder zusätzliche 
Festsetzungen zwingend erforderlich machen wür-
den. Eine Kennzeichnung oder Begründung einer 
Abweichung im Sinne des § 37 Abs. 4 HWG ist daher 
nicht veranlasst. In diesem Sinne werden die gesetz-
lichen Vorgaben des Hessischen Wassergesetzes 
im Rahmen der Gesamtplanung beachtet und die 
konkrete Umsetzung der Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung kann auf der nachfolgenden Genehmi-
gungsebene sachgerecht und rechtssicher erfolgen.  
 

2.6 
 
2.6.1 

Dezernat IV/Da 41.5 – Bodenschutz 
 
Zu dem o.a Vorhaben nehme ich aus bodenschutz-
fachlicher Sicht wie folgt Stellung: 
 
Nachsorgender Bodenschutz: 
Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Lan-
desamtes für Umwelt und Geologie ergeben sich für 
den Plangeltungsbereich keine Hinweise auf das Vor-
handensein von Altflächen (Altstandorte, Altablage-
rungen), schädliche Bodenveränderungen und/oder 
Grundwasserschäden. Von meiner Seite bestehen 
somit nach derzeitigem Kenntnisstand keine Beden-
ken gegen das oben genannte Vorhaben. Die Be-
lange des Dezernates 41.5 sind in der Begründung 
und in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungs-
planentwurf hinreichend berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise decken sich mit dem 
Kenntnisstand der Stadt Groß-Umstadt und den Er-
läuterungen in der Planbegründung. 

2.6.2 Vorsorgender Bodenschutz: 
Der Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung 
befindet sich außerhalb rechtskräftiger Bebauungs-
pläne. Der Plangeltungsbereich ist aktuell als Außen-
bereich anzusehen. Die Aufstellung des Bebauungs-
plans sollte ursprünglich unter Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 
nach § 13b BauGB erfolgen. Nach Feststellung der 
Nichtanwendbarkeit des § 13b BauGB und Inkrafttre-
ten des § 215a BauGB zum 01.01.2024 hat die Stadt 
im Rahmen einer Vorprüfung des Einzelfalls zu ermit-
teln, ob und inwieweit der Bebauungsplan erhebliche 
Umweltauswirkungen hat. Gelangt sie auf Grund der 
Vorprüfung des Einzelfalls zu der Einschätzung, dass 

 
Kenntnisnahme. Es wird festgestellt, dass das plan-
gegenständliche Aufstellungsverfahren im Regelver-
fahren einschließlich Umweltprüfung durchgeführt 
wird. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer 
Sitzung am 23.05.2024 die Überleitung des Aufstel-
lungsverfahrens in ein zweistufiges Regelverfahren 
beschlossen; von der Anwendung des § 13b BauGB 
sollte gemäß der erfolgten Beschlussfassung abge-
sehen werden. Der Beschluss zur Überleitung in das 
zweistufige Regelverfahren wurde am 19.07.2024 
ortsüblich bekannt gemacht. In diesem Sinne wurden 
in dem der Begründung angefügten Umweltbericht 
die bodenschutzfachlichen Belange abgearbeitet. 
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der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 
4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären oder die 
als Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes oder 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts entsprechend § 1a Absatz 3 auszugleichen sind, 
kann der Bebauungsplan im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB weiterbetrieben werden. Bei 
dem Verfahren bleibt die Pflicht, alle abwägungsrele-
vanten bodenschutzfachlichen Belange nach § 2 
Abs. 3 BauGB zu ermitteln und zu bewerten. 
 

Wie die Beteiligte in ihrer Stellungnahme vom 
05.11.2025 mitteilt, sind die Belange des vorsorgen-
den Bodenschutzes nunmehr in den Planunterlagen 
zur Entwurfsplanung (Umweltbericht, Stand 05/2025) 
hinreichend betrachtet worden. 
 

2.7 Dezernat IV/Da 43.1 – Strahlenschutz, Immissions-
schutz 
 
Die fachlich inhaltliche Bearbeitung der Unterlagen 
hat ergeben, dass gegen den o. g. Bebauungsplan-
entwurf „Kastanienweg“ der Stadt Groß-Umstadt hin-
sichtlich der von mir zu vertretenden Belange des Im-
missionsschutzes Bedenken bestehen. Laut Lärmkar-
tierung des Landes Hessen befindet sich das Plange-
biet in unmittelbarer Nähe zur L 3065, die das be-
plante Gebiet in weiten Teilen mit nächtlichen Lärm-
pegeln von 55 – 64 dB(A), direkt an der Straße sogar 
mit Pegeln von bis zu 69 dB(A), beeinträchtigen wird.  
Gleichzeitig befindet sich das Gebiet unmittelbar an-
grenzend an der Bahnlinie Groß-Umstadt – Hanau. 
Die damit einhergehenden Geräuschimmissionen 
sind nicht bekannt. Gemäß § 50 Bundes- Immissions-
schutzgesetz sind bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vor-
gesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließ-
lich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Ge-
biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so 
weit wie möglich vermieden werden. Dabei sind alle 
möglichen, im Bundes-Immissionsschutzgesetz ge-
nannten Immissionen, wie Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
und ähnliche Umwelteinwirkungen zu berücksichti-
gen. Die nach § 50 Bundes- Immissionsschutzgesetz 
geforderte Zuordnung der Flächen ist durch eine Ab-
stufung zwischen Gebieten unterschiedlicher Nut-
zung und ausreichenden Abständen zwischen sich 
gegenseitig beeinträchtigenden Bauflächen oder, 
wenn das nicht möglich ist, durch Festsetzung von Er-
satzmaßnahmen zu erreichen.  
Diese allgemeinen Planungsgrundsätze für den Im-
missionsschutz sind in der Bauleitplanung - auch bei 
der Aufstellung von Bebauungsplänen im beschleu-
nigten Verfahren - zu berücksichtigen. Weiter gilt § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB: Bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne sind insbesondere zu berücksichtigen: Die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

 
 
 
Die vorgebrachten Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und in der Abwägung berücksichtigt. 
Ihnen sollte jedoch im Ergebnis nicht gefolgt werden. 
Vielmehr ist festzustellen, dass die immissions-
schutzrechtlichen Belange im Bebauungsplanent-
wurf umfassend geprüft und abschließend in die Ab-
wägung eingestellt wurden. Die Plangeberin hat die 
aus § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sowie § 50 Satz 1 BIm-
SchG folgenden Anforderungen erkannt und ihnen 
im Rahmen der planerischen Gestaltungsfreiheit in 
rechtlich nicht zu beanstandender Weise Rechnung 
getragen. 
Grundlage der Bewertung sind die herrschenden 
Vorbelastungen aus Verkehrslärm durch die Landes-
straße 3065 und die angrenzende Bahnstrecke (z.B. 
gemäß Lärmkartierung des Landes Hessen). Die vor-
handenen Verkehrsanlagen stellen dabei keine neu 
entstehenden, sondern seit langem bestehende 
Emissionsquellen dar, deren Wirkungen im Rahmen 
der planerischen Entscheidung in die Abwägung ein-
gestellt wurden. 
Die Planung beachtet die gefestigte Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG), wonach 
die Orientierungswerte der DIN 18005 keine verbind-
lichen Grenzwerte darstellen, sondern lediglich als 
Orientierungshilfe für die Bauleitplanung dienen und 
im Rahmen einer gerechten Abwägung überschritten 
werden dürfen (BVerwG, Beschl. v. 18.12.1990 – 4 N 
6.88). Der angeführte § 50 BImSchG ist als planeri-
scher Abwägungsgrundsatz ausgestaltet, der kein 
striktes Trennungsgebot begründet, sondern eine 
möglichst konfliktarme Zuordnung der Nutzungen 
verlangt (vgl. BVerwG, u. a. Urt. v. 21.03.2002 – 4 
CN 14.01; Urt. v. 24.09.2009 – 4 CN 3.09). Eine 
Wohngebietsausweisung in der Nähe bestehender 
Verkehrswege ist danach nicht ausgeschlossen, so-
fern der Nutzungskonflikt erkannt, bewertet und in 
der Abwägung sachgerecht bewältigt wurde. Diese 
Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Es wird 
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Arbeitsverhältnisse (und die Sicherheit der Wohn- 
und Arbeitsbevölkerung,).  
In der Begründung zur Planung findet sich dazu je-
doch lediglich ein Sammelsurium aus Textbaustei-
nen. Über die tatsächlichen Immissionen und konkre-
ten Abhilfemaßnahmen zum Schutz der Betroffenen 
findet sich jedoch keine Aussage. Ebenso wenig wie 
irgendeine Form der Konfliktbewältigung in der Be-
gründung oder den textlichen Festsetzungen. Der 
Konflikt wird damit zwar ausführlich erläutert, aber kei-
nerlei Schluss daraus gezogen, was ja gerade die 
Aufgabe der Bauleitplanung wäre. Im vorliegenden 
Fall ergibt sich aus der o.a. Forderung folglich bereits 
jetzt ein offensichtlicher Konflikt, der aus dem unmit-
telbaren Nebeneinander der Straße und der Wohn-
nutzung resultiert und der in der weiteren Planung un-
bedingt zu berücksichtigen ist. Es ist daher ein schall-
technisches Gutachten zu erstellen, das den Straßen-
verkehrslärm der L3065 ebenso wie den Schienen-
verkehrslärm untersucht und bewertet. Anhand der 
Ergebnisse der Untersuchungen sind geeignete 
Schallschutzmaßnahmen abzuleiten und in die Be-
gründung und die textlichen Festsetzungen zu über-
nehmen. 

daher festgestellt, dass die Zulässigkeit der Festset-
zung eines allgemeinen Wohngebiets auch in einem 
lärmvorbelasteten Bereich nach der Rechtsprechung 
des BVerwG und des VGH Hessen ausdrücklich an-
erkannt ist, sofern eben die Gemeinde den Konflikt 
erkennt, ihn in die Abwägung einstellt und eine nach-
vollziehbare Konfliktbewältigung verfolgt sowie auch 
gesunde Wohnverhältnisse im Ergebnis gewahrt 
bleiben. Vorliegend ist eine vollständige räumliche 
Trennung von Straße, Schiene und Wohnnutzung 
städtebaulich nicht möglich und auch nicht geboten. 
Der Bebauungsplan trägt dem Konflikt durch eine 
standortangepasste städtebauliche Konzeption 
Rechnung. Dabei wird insbesondere berücksichtigt, 
dass aktive Schallschutzmaßnahmen an Straße oder 
Schiene weder planungsrechtlich durch den Bebau-
ungsplan erzwingbar noch verhältnismäßig wären. 
Die Konfliktbewältigung erfolgt daher zulässiger-
weise über bauliche Selbstschutzmaßnahmen im 
Hochbau, wie sie nach der Rechtsprechung aus-
drücklich anerkannt sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 
29.11.2012 – 4 CN 1.11). Die Bauleitplanung ist da-
her nicht verpflichtet, jeden denkbaren Lärmkonflikt 
bereits auf Ebene des Bebauungsplans durch tech-
nische Detailfestsetzungen oder Fachgutachten voll-
ständig aufzulösen. Vielmehr genügt es, wenn die 
planerischen Voraussetzungen für eine sachge-
rechte Konfliktlösung auf der nachfolgenden Geneh-
migungsebene geschaffen werden (können). 
Es wird festgestellt, dass die Begründung unter Ziffer 
3.5 den bestehenden Verkehrslärmkonflikt eindeutig 
benennt, die maßgeblichen Lärmquellen zutreffend 
identifiziert und die rechtlich zulässigen Instrumente 
der Konfliktbewältigung umfassend darstellt. Die be-
wusste Entscheidung gegen aktive Schallschutz-
maßnahmen beruht auf nachvollziehbaren städte-
baulichen und funktionalen Erwägungen und ist 
rechtlich nicht zu beanstanden. Eine Verpflichtung 
zur Realisierung von Lärmschutzwänden besteht 
nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht, 
wenn diese – wie hier – städtebaulich unverträglich 
oder unverhältnismäßig wären. 
Daher stellt die Planung stattdessen in rechtlich zu-
lässiger Weise auf architektonischen Selbstschutz 
sowie auf objektbezogene passive Schallschutzmaß-
nahmen ab. Die Rechtsprechung erkennt ausdrück-
lich an, dass Verkehrslärm regelmäßig durch passive 
Maßnahmen kompensiert werden kann und dass es 
zulässig ist, den Schutz der Aufenthaltsräume ge-
genüber dem Schutz der Außenwohnbereiche in den 
Vordergrund zu stellen, insbesondere im Nachtzeit-
raum. Gesunde Wohnverhältnisse sind damit im Er-
gebnis gewährleistet. 
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Es wird daher festgestellt, dass die Ermittlung von 
Lärmpegelbereichen sowie die Bemessung erforder-
licher Schalldämm-Maße nach DIN 4109 sachge-
recht dem bauordnungsrechtlichen Genehmigungs-
verfahren vorbehalten bleiben, der Bebauungsplan 
hingegen die hierfür erforderlichen Voraussetzungen 
schafft. Dies entspricht der ständigen Rechtspre-
chung des VGH Hessen, wonach die konkrete schall-
technische Ausgestaltung nicht zwingend Bestand-
teil der Bauleitplanung sein muss, sofern der Bebau-
ungsplan die Konfliktlage zutreffend erfasst und die 
Lösung rechtlich absichert. Die Erstellung eines 
schalltechnischen Gutachtens auf Ebene der Bauleit-
planung ist daher nicht zwingend erforderlich, insbe-
sondere wenn die Lärmsituation aufgrund der bereits 
hinlänglich bekannten Vorbelastungen und der vor-
handenen Erkenntnisquellen – wie z.B. durch Lärm-
kartierungen und bekannte Verkehrsbelastungen – 
hinreichend prognostisch eingeschätzt werden kann 
und keine atypischen oder außergewöhnlichen Be-
lastungssituationen zu erwarten sind (vgl. BVerwG, 
Beschl. v. 18.12.1990 – 4 NB 8.90). Eine Verpflich-
tung zur Einholung eines Fachgutachtens besteht 
nur dann, wenn ohne dieses eine sachgerechte Ab-
wägung nicht möglich wäre. Dies ist vorliegend ein-
deutig nicht der Fall, da keine neuen oder wesentlich 
erhöhten Verkehrslärmquellen planbedingt ausgelöst 
werden und die potenziellen Überschreitungen der 
Orientierungswerte bereits in der Begründung sach-
gerecht eingeordnet wurden. 
Die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB werden somit ge-
wahrt. Etwaige erhöhte Immissionsbelastungen be-
gründen keinen Abwägungsfehler, da sie als stand-
orttypisch zu bewerten sind und im Zuge der weiteren 
Bauausführung durch geeignete bauliche Maßnah-
men zu berücksichtigen sind. Die Konkretisierung 
solcher Maßnahmen ist sachgerecht der Genehmi-
gungsebene zugeordnet und nicht zwingend Gegen-
stand der verbindlichen Bauleitplanung. Ein weiter-
gehender Untersuchungs- oder Festsetzungsbedarf 
besteht nicht. Der Forderung nach Erstellung eines 
schalltechnischen Gutachtens sowie nach weiterge-
henden textlichen Festsetzungen zum Schallschutz 
wird daher nicht gefolgt. 
 

2.8 
 

Abteilung IV/Wi – Umwelt Wiesbaden 
 
Dezernat IV/Wi 44 – Bergaufsicht 
 
Auf der Grundlage einer unvollständigen Datengrund-
lage teilt das Dezernat Bergaufsicht folgendes mit:  
Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungs-
flächen betroffen. Es befinden sich keine aktuell unter 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und 
dessen näherer Umgebung. Im Plangebiet ist bisher 
kein Bergbau umgegangen. Dem Vorhaben stehen 
aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entge-
gen. 
 

2.9 Abteilung V - Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Na-
tur- und Verbraucherschutz 
 
Dezernat V 53.1 – Naturschutz (Planungen und Ver-
fahren) 
 
Eine Zuständigkeit der oberen Naturschutzbehörde 
ist gemäß § 43 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes zum 
Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Hes-
sisches Naturschutzgesetz-HeNatG) vom 25. Mai 
2023 (GVBl. 2023, S. 379), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes zur Modernisierung und Digitali-
sierung des Verkündungswesens vom 28. Juni 2023 
(GVBl. 2023, S. 473) nicht gegeben (siehe hierzu 
auch Ziffer 3.5 des Erlasses des Hessischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange (TöB) in städtebaulichen Ver-
fahren nach dem Baugesetzbuch vom 11. Dezember 
2019 - StAnz. 52/2019, S. 1373). 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

2.10 
 
2.10.1 

Hinweise: 
 
Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahms-
weise nur dann, wenn von gemeindlicher Seite im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hin-
weise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmit-
teln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten 
Bauleitplanverfahren haben Sie keine Hinweise die-
ser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen 
Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen 
jedoch frei, den Kampfmittelräumdienst direkt zu be-
teiligen. Ihre Anfragen können Sie per E-Mail richten 
an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 
18, Zentraler Kampfmittelräumdienst: 
kmrd@rpda.hessen.de.  
 

 
 
Kenntnisnahme. Es wird festgestellt, dass der 
Kampfmittelräumdienst gesondert am Verfahren 
nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt wurde und eine Stel-
lungnahme abgegeben hat. Auf die nachfolgende 
Nr. C2 wird verwiesen. 
 
 
 

2.10.2 Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. 
Gleichwohl erlaube ich mir die Bemerkung, dass die 
(Weiter)Führung des Bauleitplanverfahrens nach 
§ 13a BauGB diesseits kritisch gesehen wird, d.h. die 
Voraussetzungen zur Anwendbarkeit des § 215a 
BauGB - zumindest anhand der vorgelegten Unterla-
gen – als nicht gegeben beurteilt werden. Auf S. 11 
der Begründung zum Bebauungsplan wird ausge-
führt, dass „mit § 215a BauGB (…) seit dem 
01.01.2024 eine Überleitungsvorschrift zu bestehen-
den Verfahren (besteht), die nach Verwerfen des 

Der Hinweis wird wohlwollend zur Kenntnis genom-
men, ihm wurde bereits angemessen gefolgt - das 
plangegenständliche Aufstellungsverfahren wird 
nunmehr im Regelverfahren einschließlich Umwelt-
prüfung durchgeführt. Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat in ihrer Sitzung am 23.05.2024 die 
Überleitung des Aufstellungsverfahrens in ein zwei-
stufiges Regelverfahren beschlossen; von der An-
wendung des § 13b BauGB sollte gemäß der erfolg-
ten Beschlussfassung abgesehen werden. Der Be-
schluss zur Überleitung in das zweistufige Regelver-
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§ 13b BauGB durch das BVerwG eine neue Grund-
lage bekommen sollen. Nach Abs. 1 gilt: Bebauungs-
planverfahren, die vor dem 31. Dezember 2022 förm-
lich eingeleitet wurden, können nach Maßgabe des 
Absatzes 3 im beschleunigten Verfahren in entspre-
chender Anwendung des § 13a abgeschlossen wer-
den, wenn der Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 
1 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 gefasst 
wird. Diese Voraussetzung trifft auf den gegenständ-
lichen Bebauungsplan zu, da der Aufstellungsbe-
schluss am 24.02.2022 und somit vor Ablauf des 
31.12.2022 gefasst wurde.“ Mit dem Aufstellungsbe-
schluss allein, der hier offensichtlich auch nicht öffent-
lich bekannt gemacht wurde, ist meines Erachtens 
noch keine förmliche Einleitung des Bebauungsplan-
verfahrens verbunden. Das Baugesetzbuch enthält in 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 den lapidaren Satz: „Der Beschluss, 
einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich bekannt-
zumachen“. Entsprechendes gilt gem. § 1 Abs. 8 
BauGB für die Änderung, Ergänzung und Aufhebung 
von Bauleitplänen. Diese Regelung zum Umgang mit 
einem gefassten Aufstellungsbeschluss lässt keinen 
unmittelbaren Rückschluss hinsichtlich der Frage zu, 
ob es eines Planaufstellungsbeschlusses für ein ord-
nungsgemäßes Bauleitplanverfahren bedarf. Dies ist 
nicht der Fall. Der Planfeststellungsbeschluss ist nicht 
Bestandteil des förmlichen Planaufstellungsverfah-
rens. (s. Reidt in: Bracher/Reidt/Schiller, Baupla-
nungsrecht, 9. Aufl. 2022, Das Aufstellungsverfahren 
für Bauleitpläne). Insofern bestehen bei der vorliegen-
den Planung Zweifel an der grundsätzlichen An-
wendbarkeit des § 215a BauGB. Zudem scheint es, 
selbst im Falle einer anderen Beurteilung der Frage 
der förmlichen Einleitung und der grundsätzlichen An-
wendbarkeit des § 215a BauGB, im Weiteren hier an 
der Vorprüfung des Einzelfalls zu fehlen. Es finden 
sich zwar Aussagen zu dem Erfordernis einer solchen 
Vorprüfung in der Begründung zum Bebauungsplan 
(S. 12), jedoch ist nicht ersichtlich, dass und mit wel-
chem Ergebnis eine Vorprüfung stattgefunden hat.  
Ich rege daher an, die Verfahrenswahl noch einmal 
kritisch zu hinterfragen. 
 

fahren wurde am 19.07.2024 ortsüblich bekannt ge-
macht. Auf die Anwendung des § 215a BauGB wird 
überdies nicht abgestellt, da absehbar war, dass der 
hierfür notwendige Satzungsbeschluss nicht vor dem 
31.12.2024 gefasst werden kann. 

2.10.3 Allgemein: Da wir seit geraumer Zeit eine elektroni-
sche Akte führen, bitte ich Sie bei genehmigungsbe-
dürftigen Planungen um Vorlage der vollständigen 
und prüffähigen Verfahrensunterlagen in digitaler 
Form. Bitte senden Sie die Unterlagen an unser Funk-
tionspostfach bauleitplanung-toeb@rpda.hessen.de. 
Hinweise, wie diese Unterlagen digital aufzubereiten 
sind, finden Sie auf der Homepage des Regierungs-
präsidiums Darmstadt unter folgendem Link Höhere 
Verwaltungsbehörde | rp-darmstadt.hessen.de.  
 

Kenntnisnahme. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungs-

plans ergeben sich im Sinne der nachfolgenden Ergänzungen, materiell-rechtliche Änderungen, die eine er-

neute Beteiligung im Sinne von § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich machen würden, ergeben sich nicht: 

- Die Begründung ist in: 

• Kapitel 3 um ein zusätzliches Unterkapitel zu Starkregen zu ergänzen; 

• Kapitel 5.3 hinsichtlich der Flächenbilanz zu berichtigen. 

- Der Textteil zum Bebauungsplan ist in Teil C um einen zusätzlichen Hinweis zur Lage des Plangebiets im 

Wasserschutzgebiet zu ergänzen. 

Im Übrigen hält die Stadt Groß-Umstadt an den Festsetzungen des Bebauungsplans im Sinne der vorstehenden 

städtebaulichen Bewertung der Stellungnahme unverändert fest. 

 

C2 Regierungspräsidium Darmstadt – Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

 Stellungnahme vom 11.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Über die in Ihrem Lageplan bezeichnete Fläche lie-
gen dem Kampfmittelräumdienst aussagefähige Luft-
bilder vor. Eine Auswertung dieser Luftbilder hat kei-
nen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. 
Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche 
Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist 
eine systematische Flächenabsuche nicht erforder-
lich. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnis-
sen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittel-
verdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, 
bitte ich Sie, den Kampfmittelräumdienst unverzüg-
lich zu verständigen. Sie werden gebeten, diese Stel-
lungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. Plan-
feststellungsverfahrens zu verwenden, sofern sich 
keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben. 
 

Kenntnisnahme. Die Begründung sollte in Kapitel 
3.3 um den vorgetragenen Sachverhalt (Fehlan-
zeige) ergänzt werden. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungs-

plans ergeben sich im Sinne der nachfolgenden Ergänzung, materiell-rechtliche Änderungen, die eine erneute 

Beteiligung im Sinne von § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich machen würden, ergeben sich nicht: 

- Die Begründung ist in Kapitel 3.3 um die Fehlanzeige von Kampfmitteln entsprechend dem obenstehenden 

Vortrag zu ergänzen. 

Im Übrigen hält die Stadt Groß-Umstadt an den Festsetzungen des Bebauungsplans im Sinne der vorstehenden 

städtebaulichen Bewertung der Stellungnahme unverändert fest. 
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1. 

Seitens des Landkreises Darmstadt-Dieburg wird in 
vorstehender Angelegenheit wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Gewässer- und Bodenschutz: 
 
Das Bauvorhaben liegt innerhalb der Zone III B des 
sich im Festsetzungsverfahren befindlichen Trink-
wasserschutzgebietes für die „Brunnen XIV – XIX“ 
des Betreibers Zweckverband Gruppenwasserwerk 
Dieburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Vorhaben liegt außerhalb eines festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes. 
 
 
Es liegen keine bekannten Altlastenverdachtsfälle in 
den betroffenen Bereich vor. 
 
 
Sofern eine Versickerung von Niederschlagswasser 
geplant ist, empfehlen wir, die hydrogeologische Situ-
ation im Vorfeld zu erkunden und zu prüfen, ob die 
Untergrunddurchlässigkeit und der Grundwasserflur-
abstand überhaupt eine Versickerung zulassen. Eine 
Versickerung ist grundsätzlich nur möglich, wenn der 
Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens (Kf) zwischen 
1*10-3 und 1*10-6 m/s liegt. Die Mächtigkeit des Si-
ckerraums sollte, bezogen auf den mittleren höchsten 
Grundwasserstand, mindestens 1 Meter betragen. 
Bei der Bewertung der Niederschlagswasserabflüsse 
und der Planung, Dimensionierung und dem Betrieb 
der Versickerungsanlagen sind grundsätzlich die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten 
(insbesondere Merkblatt DWA-M 153 bzw. DWA-A 
102-2 und Arbeitsblatt DWA-A 138 der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e. V.). Im Versickerungsbereich der Versicke-
rungsanlagen dürfen keine Bäume oder Sträucher 
angepflanzt werden. Diese sind nur in den Außenbe-
reichen anzuordnen. Die Anpflanzung von Bäumen 
sollte in einem Abstand zu den Versickerungsanlagen 
erfolgen, der mindestens der Hälfte des möglichen 

 
 
 
 
 
 
Auf die räumliche Lage innerhalb eines Trinkwasser-
schutzgebietes der Zone IIIB geht die Begründung in 
Kapitel 3.2 bereits entsprechend ein, der Textteil 
zum Bebauungsplan sollte redaktionell um einen 
Hinweis in Teil C ergänzt werden wie folgt: 
 
Wasserschutzgebiet: 
Das Plangebiet liegt in der geplanten Zone IIIB 
des sich im Festsetzungsverfahren befindlichen 
Wasserschutzgebiets für die Gewinnungsanla-
gen Brunnen XIV–XIX des ZVG Dieburg. Die Ver- 
und Gebote sind in Anlehnung an die Muster-
Wasserschutzgebietsverordnung (StAnz. 
13/1996, S. 991 ff.) und an das DVGW W101 (A) zu 
beachten. 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise decken sich mit dem 
Kenntnisstand der Stadt Groß-Umstadt und den Er-
läuterungen in der Planbegründung (Kapitel 3.2). 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise decken sich mit dem 
Kenntnisstand der Stadt Groß-Umstadt und den Er-
läuterungen in der Planbegründung (Kapitel 3.3). 
 
Kenntnisnahme. Die Belange wurden bereits ange-
messen in der Bauleitplanung berücksichtigt. Im 
Textteil zum Bebauungsplan ist in Teil A, Nr. 6.2 als 
„Sonstige Maßnahmen“ u.a. in den Unterpunkten S4 
(Flächenbefestigungen und Maßnahmen zum Um-
gang mit Niederschlagswasser), S6 (Dachbegrü-
nung) sowie in Teil B der auf Landesrecht beruhen-
den Regelungen in Nr. 1 (Verwenden von Nieder-
schlagswasser) entsprechendes festgesetzt. 
Es wird überdies darauf hingewiesen, dass seit dem 
01.10.2024 das Arbeitsblatt DWA-A 138-1 „Anlagen 
zur Versickerung von Niederschlagswasser – Teil 1: 
Planung, Bau, Betrieb“ gilt und die bis dahin gültigen 
Regelwerke DWA-A 138 und DWA-M 153 ersetzt hat. 
Die Hinweise zur notwendigen Bodenbeschaffenheit 
(Untergrunddurchlässigkeit, Grundwasserflurab-
stand, Durchwurzelung von Gehölzen) als Voraus-
setzung für die Versickerung werden zur Kenntnis 
genommen. Die konkrete Ausgestaltung des Nieder-
schlagswassermanagements nebst möglicher Maß-
nahmen zur Abflussreduzierung, Nutzung oder Ver-
sickerung, ist sachgerecht der in der nächstfolgenden 
Genehmigungsebene der Entwässerungsplanung im 
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Kronendurchmessers entspricht. Dies gilt insbeson-
dere für Bereiche, in denen Niederschlagswasser von 
Verkehrsflächen eingeleitet werden soll. 
 
 
 
 
 
Falls aufgrund von hoch anstehendem Grundwasser 
im Rahmen von Baumaßnahmen temporär Grund-
wasser gefördert bzw. abgeleitet werden muss, ist 
dies der Unteren Wasserbehörde des Landkreis 
Darmstadt-Dieburg vorab anzuzeigen. Ab einer jähr-
lichen Entnahme von mehr als 3.600 m³ ist gemäß 
§ 29 Abs. 1 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) 
eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Was-
serbehörde einzuholen. Das entsprechende Formular 
„Erteilung einer Erlaubnis zur Entnahme von Grund-
wasser“ steht zur Verfügung unter 
https://www.ladadi.de/bauen-umwelt/gewaesser-
schutz/formulare-und-merkblaetter.html  
 
Für das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser 
ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren 
Wasserbehörde einzuholen. Das entsprechende For-
mular „Erteilung einer Erlaubnis zur Entnahme von 
Grundwasser“ steht zur Verfügung unter 
https://www.ladadi.de/bauen-umwelt/naturschutz-
und-landschaftspflege/wasser/infos-und-formu-
lare.html  
 
Für die Errichtung von Erdwärmesonden ist eine was-
serrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbe-
hörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg einzuho-
len. Das Vorhaben liegt gemäß der Standortbeurtei-
lungskarte des Hessischen Landesamtes für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in einem was-
serwirtschaftlich ungünstigen und hydrogeologisch 
günstigen Gebiet. 
 
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass am 01. Au-
gust 2023 die Verordnung über Anforderungen an 
den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen und 
ihrer Gemische in technische Bauwerke (Ersatzbau-
stoffverordnung – ErsatzbaustoffV) in Kraft getreten 
ist. Gleichzeitig trat die Neufassung der Bundes-Bo-
denschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in 
Kraft. Sollte geplant sein Material einzubringen so ist 
vor Baubeginn eine Einstufung des aufzubringenden 
Materials unter Berücksichtigung der ErsatzbaustoffV 
und der BBodSchV vorzunehmen. Sofern der Einbau 
von mineralischen Ersatzbaustoffen im Bereich von 
technischen Bauwerken geplant ist, sind die Vor-

Zuge des Bauantragsverfahrens in Eigenverantwor-
tung des Vorhabenträgers zu erbringen. Dort können 
standort- und objektbezogene Randbedingungen, 
wie z.B. Baugrund, Grundwasserverhältnisse, Versi-
ckerungsfähigkeit der Böden, Flächenverfügbarkeit 
sowie die wirtschaftliche und technische Zumutbar-
keit, berücksichtigt werden. 
 
Kenntnisnahme. Die Begründung sollte in Kapitel 
3.2 um den Hinweis ergänzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Begründung sollte in Kapitel 
3.2 um den Hinweis ergänzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Begründung sollte in Kapitel 
3.2 um den Hinweis ergänzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Begründung sollte in Kapitel 
3.3 um den Hinweis ergänzt werden. 
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gaben der ErsatzbaustoffV zu beachten. Durch den 
Bescheidinhaber ist eigenverantwortlich zu prüfen, ob 
eine Anzeige nach § 22 ErsatzbaustoffV erforderlich 
ist. Für die Entgegennahme der Anzeige ist die Ab-
fallbehörde des Regierungspräsidiums Darmstadt zu-
ständig. Sofern Material auf oder in die durchwurzel-
bare Bodenschicht auf- bzw. eingebracht wird, sind 
die Vorgaben der BBodSchV zu beachten. Das Auf- 
oder Einbringen von Materialien über 600 m³ auf oder 
in den Boden, die nicht vom eigenen Grundstück 
stammen, ist der Unteren Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg mindestens vier Wo-
chen vor der geplanten Ausführung separat anzuzei-
gen. Bei einer geringeren Menge erfolgt das Auf- oder 
Einbringen eigenverantwortlich. Das entsprechende 
Anzeigeformular steht zur Verfügung unter 
https://umwelt.hessen.de/Umwelt/Bodenschutz/Auf-
und-Einbringen-von-Materialien  
Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu si-
chern oder wiederherzustellen. 
 

2. Untere Naturschutzbehörde: 
 
Im Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB 
nehmen wir zu den Belangen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6, Ziffer 7, Buchsta-
ben a und b BauGB) zum Vorentwurf des Bebauungs-
plans „Kastanienweg“ der Stadt Groß-Umstadt Stel-
lung. 
 

 
 
Kenntnisnahme. Es wird angemerkt, dass es sich 
entgegen der Darstellung der Beteiligten nicht um 
das Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB, sondern um 
die frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
handelt. 

2.1 Schutzgebiete des Bundesnaturschutzgesetzes (Ka-
pitel 4 BNatSchG): 
 
Auswirkungen auf Schutzgebiete werden aufgrund 
der Abstände zum Planungsbereich nicht erwartet. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. Der Hinweis deckt sich mit den Ein-
schätzungen der Stadt. 

2.2 Eingriffe in Natur und Landschaft, Kompensation 
(§ 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB, § 14 ff BNatSchG): 
 
Die Regelungen zum Ausgleich voraussichtlich er-
heblicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (§ 1 Abs. 3 
BauGB) sind durch geeignete Festsetzungen, spä-
testens in der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, zu 
erbringen. Möglicherweise werden auch Maßnahmen 
zum Ausgleich außerhalb des Plangeltungsbereichs 
erfolgen. Wir empfehlen, diese Maßnahmen rechtzei-
tig mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men.  

 
 
 
Kenntnisnahme. Im Zuge der Entwurfsplanung wurde 
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung abgear-
beitet und u.a. auch eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz 
erstellt, aus der sich der naturschutzrechtliche Kom-
pensationsbedarf ergibt. Die Belange sind demge-
mäß angemessen berücksichtigt worden. 

2.3 Artenschutz (nach Kapitel 4 BNatSchG, insbeson-
dere § 44 BNatSchG): 
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Aufgrund der Struktur des Plangebietes und der an-
grenzenden Flächen (Bahntrasse) halten wir eine Un-
tersuchung auf das Vorkommen von streng geschütz-
ten Zaun- und Mauereidechsen für notwendig, um 
das Überschreiten von Verbotstatbeständen des Ar-
tenschutzrechts (§ 44 BNatSchG) oder die Beein-
trächtigung dieser geschützten Arten ausschließen 
zu können. Aus unserer Erfahrung mit ähnlichen 
Standorten ist das Vorkommen von Zaun- und Mau-
ereidechsen sehr wahrscheinlich. Wir empfehlen das 
Vorkommen dieser Tierarten mit geeigneten Metho-
den zu untersuchen. Im Falle eines Nachweises von 
Eidechsen werden geeignete CEF-Maßnahmen er-
forderlich. 
 

Der Anregung wurde angemessen gefolgt und der 
Belang des Artenschutzes in Kapitel 3.2.2 der Be-
gründung fachgerecht abgearbeitet. Eine Erfassung 
der artenschutzrechtlich relevanten Arten, insbeson-
dere der Zaun- und Mauereidechsen, fand durch 
Ortsbegehungen im September 2024 und Mai 2025 
statt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine 
Vorkommen von nach § 44 Bundesnaturschutzge-
setz bedeutsamer Arten im Plangebiet festzustellen 
war. Eine weitergehende Untersuchung ist mit Blick 
auf die in der Begründung bereits erörterten Sachver-
halte nicht erkennbar. 
 
 
 

3. Untere Verkehrsbehörde 
 
Gegen die vorliegende Planung bestehen von Seiten 
meiner Behörde keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Allerdings bestehen außerhalb des geltenden Plan-
bereichs durchaus Bedenken gegen die geplante Be-
bauung. Derzeit ist die direkte Anbindung des Kasta-
nienwegs an die L 3065 durch Poller und Pflanzkübel 
für mehrspurige Fahrzeuge nicht möglich. Eine 
Durchfahrt von einspurigen Fahrzeugen, mit Fahrrad 
oder zu Fuß ist jedoch möglich. Der betreffende Be-
reich stellt demnach eine durchlässige Sackgasse 
dar. Der Kastanienweg weist derzeit keinen Gehweg 
aus. Im Rahmen der Bebauung wird jedoch erforder-
lich, einen geschützten Bereich für Fußgängerinnen 
und Fußgänger baulich zu erstellen oder diesen Teil-
bereich als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen. 
Aktuell ist die öffentliche Verkehrsfläche des Kastani-
enwegs jedoch nicht im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans enthalten. Hier würde sich zwar eine Auf-
nahme der öffentlichen Verkehrsfläche in den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans anbieten; eine 
Entscheidung über verkehrsrechtliche Maßnahmen 
wie z. B. die Beschilderung als verkehrsberuhigter 
Bereich ist jedoch auch außerhalb dieses Verfahrens 
möglich. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird dazu festgestellt, dass sich die ver-
kehrlichen Belange, wie die Beteiligte selbst auch 
schon zutreffend mitteilt, auf Flächen außerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
beziehen. Über den Kastanienweg ist derzeit eine di-
rekte Anbindung an die L 3065 für mehrspurige Kraft-
fahrzeuge durch Poller und Pflanzkübel unterbunden. 
Diese Bestandssituation ist der Planung bekannt und 
wurde in die Abwägung eingestellt. Der Bebauungs-
plan setzt keine Straßenverkehrsflächen im Bereich 
des Kastanienwegs fest, eine Erweiterung des räum-
lichen Geltungsbereichs auf die öffentliche Verkehrs-
fläche sollte zudem nicht vorgenommen werden, eine 
Einbeziehung öffentlicher Verkehrsflächen wäre hier-
für städtebaulich nicht erforderlich. 
Andererseits betreffen die angesprochenen Aspekte 
der Fußgängersicherheit, etwa die Herstellung eines 
geschützten Gehbereichs oder die Ausweisung als 
verkehrsberuhigter Bereich, ordnungs- bzw. straßen-
verkehrsrechtliche und/oder straßenbauliche Maß-
nahmen. Solche Maßnahmen sind nicht zwingender 
Regelungsgegenstand der Bauleitplanung, sondern 
können – und werden regelmäßig – unabhängig vom 
Bebauungsplan auf Grundlage des Straßenverkehrs- 
oder Ordnungsrechts umgesetzt. Die Entscheidung 
über eine Beschilderung, Verkehrsberuhigung oder 
sonstige bauliche Umgestaltungen kann außerhalb 
dieses Bauleitplanverfahrens erfolgen. 
Aus städtebaulicher Sicht ist festzustellen, dass die 
Erschließung des Plangebiets insgesamt gesichert 
ist und keine unzumutbaren verkehrlichen Zustände 
begründet werden. 
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Die bestehenden Einschränkungen für den motori-
sierten Durchgangsverkehr wirken vielmehr ver-
kehrsberuhigend und stehen den Zielen einer wohn-
verträglichen Erschließung nicht entgegen. Zusam-
menfassend wird daher festgestellt, dass die außer-
halb des Geltungsbereichs angesiedelten verkehrli-
chen Belange keinen zwingenden Anpassungsbe-
darf des Bebauungsplans begründen. 
 

4. Polizeipräsidium Darmstadt 
 
Von verkehrspolizeilicher Seite liegen gegen die Pla-
nung des Vorhabens Stand jetzt keine grundsätzli-
chen Bedenken vor. 
 
Ich schließe mich der Meinung von Herrn R. (Name 
anonymisiert) an, dass es wichtig wäre, sich bereits 
im Vorfeld der konkreten Planung auch Gedanken 
über die zukünftige Verkehrsführung im Kastanien-
weg zu machen. Stand jetzt handelt es sich um einen 
unausgebauten Weg, der aber bei Erbauung der 
Wohnhäuser auch verkehrlich mehr belastet wird. 
Demnach sollte eine Planung für den Straßenausbau 
parallel zur Entwicklung der Gebäude vorangetrieben 
werden, auch wenn die Straße an sich nicht Teil des 
Bebauungsplans ist. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Auf die vorstehende Bewertung der Stellungnahme in 
Nr. 3 (Untere Verkehrsbehörde) wird verwiesen. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 

Brand- und Katastrophenschutz: 
 
Gegen die geplante Maßnahme bestehen aus brand-
schutztechnischer Sicht keine Bedenken, sofern an 
der vorgelegten Planung keine Änderungen vorge-
nommen und nachfolgende Punkte beachtet werden: 
 
Löschwasser: 
Bei der angegebenen Zahl der Vollgeschosse von II 
und einer GFZ von maximal n.n. (im Entwurf des B-
Plans nicht angegeben) mit der Art der baulichen Nut-
zung als allgem. Wohngebiet (WA) sowie der über-
wiegenden Bauart feuerbeständig, hochfeuerhem-
mend oder feuerhemmende Umfassungen und harter 
Bedachung beträgt der Löschwasserbedarf mindes-
tens 800 L/min (48 m³/h) über einen Zeitraum von 
zwei Stunden. 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Angaben zum Löschwasserbe-
darf sollten nachrichtlich in den Textteil zum Bebau-
ungsplan in Teil C als Hinweis ergänzt werden wie 
folgt: 
 
Löschwasserversorgung: 
Gemäß der baulichen Nutzung muss für den ab-
wehrenden Brandschutz eine ausreichende 
Löschwassermenge zur Verfügung stehen. Die 
Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben 
sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Geset-
zes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe 
und den Katastrophenschutz (HBKG), aus § 14 
HBO und den technischen Regeln nach dem 
DVGW-Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasser-
versorgung“. Gemäß der Festsetzung zur Art der 
baulichen Nutzung (Allgemeines Wohngebiet), 
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der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse 
(II) sowie der überwiegenden Bauart feuerbestän-
dig, hochfeuerhemmend oder feuerhemmende 
Umfassungen und harter Bedachung beträgt der 
Löschwasserbedarf mindestens 800 Liter pro Mi-
nute (dies entspricht 48 m³/h) über einen Zeit-
raum von zwei Stunden. 
Die Löschwasserversorgung für den ersten 
Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Ret-
tung von Personen ist in einer Entfernung von 
maximal 120 m von allen Zugängen zum Gebäude 
sicherzustellen Entnahmestellen mit 400 l/min 
(24m³/h) sind vertretbar, wenn die gesamte 
Löschwassermenge des Grundschutzes in einem 
Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Ent-
nahmestellen sichergestellt werden kann. Die Ab-
stände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnet-
zen, die auch der Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht über-
steigen. Größere Abstände von Hydranten bedür-
fen der Kompensation durch andere geeignete 
Löschwasserentnahmestellen. 
 

5.2 Seit Juli 2018 müssen die Feuerwehren Systemtren-
ner verwenden, um gemäß Trinkwasserverordnung 
Trink- von Löschwasser zu trennen. Diese verursa-
chen bis zu einem bar Druckverlust. Aus diesem 
Grund darf bei der Wasserentnahme aus dem Trink-
wassernetz der Fließdruck 2,5 bar nicht unterschrei-
ten. Gleichzeitig darf der Betriebsdruck an keiner 
Stelle des Netzes unter 1,5 bar abfallen. 
 

Der Hinweis sollte zusätzlich im Textteil zum Bebau-
ungsplan unter v.g. Ergänzung in Teil C als Hinweis 
berücksichtigt werden wie folgt: 
 
Bei der Löschwasserbereitstellung ist ein Fließ-
druck von mindestens 2,5 bar für den Grund-
schutz nachzuweisen. Der Fließüberdruck in 
Löschwasseranlagen darf bei einer maximalen 
Entnahme einen Wert von 1,5 bar nicht unter-
schreiten. 
 

5.3 Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschan-
griff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Per-
sonen muss in einer Entfernung von 75m Lauflinie bis 
zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen 
Verkehrsfläche sichergestellt sein. 
 
Entnahmestellen mit 400l/min (24m³/h) sind vertret-
bar, wenn die gesamte Löschwassermenge des 
Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300m 
aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt wer-
den kann. Die Abstände von Hydranten auf Leitungen 
in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht überstei-
gen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der 
Kompensation durch andere geeignete Löschwasser-
entnahmestellen. 
 

Kenntnisnahme. Es wird zunächst festgestellt, dass 
der Zugang der Grundstücke von der öffentlichen 
Verkehrsfläche in keinem Fall 75 m überschreitet. 
Ferner wird festgestellt, dass die Sicherstellung der 
Löschwasserversorgung nicht Gegenstand der ver-
bindlichen Bauleitplanung, sondern Teil der nachfol-
genden bauordnungs- und brandschutzrechtlichen 
Prüfung ist. Die Stadt ist gehalten, den Grundschutz 
herzustellen, um eine ausreichende Löschwasser-
versorgung grundsätzlich sicherzustellen. Der Be-
bauungsplan grenzt an eine öffentliche Erschließung 
an (Kastanienweg), die die Anfahrbarkeit durch Ein-
satzfahrzeuge sowie die Anordnung geeigneter 
Löschwasserentnahmestellen ermöglicht. Konkrete 
Standorte, Abstände und Förderleistungen von Hyd-
ranten oder sonstigen Entnahmestellen sind dem 
Vollzug vorbehalten und im Rahmen der brand-
schutzrechtlichen Stellungnahme zum Bauantrag 
verbindlich festzulegen. 
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Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die 
Löschwasserversorgung im Plangebiet unter Beach-
tung der einschlägigen technischen Anforderungen 
grundsätzlich nicht sichergestellt werden kann. Da 
die Löschwasserversorgung für die benachbarten 
Ortsbereiche als gesichert angenommen werden 
kann, ist dies mit hinreichend gesicherter Annahme 
auch für den Planbereich zu unterstellen. 
Die in der Stellungnahme genannten Anforderungen 
entsprechen den anerkannten brandschutztechni-
schen Regelwerken und sind im Rahmen des nach-
gelagerten Genehmigungsverfahrens mit dem jewei-
ligen Bauantrag durch den Vorhabenträger nachzu-
weisen. Die Belange des Brandschutzes sind damit 
abwägungsgerecht berücksichtigt. 
 

5.4 Hinweis: Auf Ebene des Baugenehmigungsverfah-
rens wird keine Festlegung des Löschwasserbedarfs 
mehr getroffen! Dies ist im Zuge der Erschließung 
durch die Gemeinde festzulegen. Bei Abweichungen 
zu der oben genannten Bauart ergeben sich erhöhte 
Löschwasseranforderungen, diese müssen dann von 
der Gemeinde gemäß § 45 Abs. 1 Punkt 2 und Abs.3 
HBKG (Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz) 
dem Bauherrn als Auflage verfügt werden. 
 

Kenntnisnahme. Die Begründung sollte um den Hin-
weis in Kapitel 3.1 im Unterpunkt „Löschwasser“ 
nachrichtlich ergänzt werden. 

5.5 Hinweis: In Hessen wurde mit der Hessischen Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(HVV TB) die DIN 14090 "Flächen für die Feuerwehr 
auf Grundstücken" unter HE 1 bauaufsichtlich einge-
führt und ist in der jeweils gültigen Fassung zu beach-
ten. 
 

Kenntnisnahme. Die Begründung sollte um den Hin-
weis in Kapitel 3.1 im Unterpunkt „Löschwasser“ 
nachrichtlich ergänzt werden. 

5.6 Hinweis: Sollten Gebäude ohne baulichen zweiten 
Rettungsweg errichtet werden und die Brüstungs-
höhe der Fenster oder Stellen zum Anleitern mehr als 
8,0 m über der Geländeoberfläche liegen, sind zwin-
gend die Anforderungen aus Punkt 5 "Brandschutz - 
Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen der Feuerwehr 
als 2. Rettungsweg" der Anlage 3 des Bauvorlagen-
erlasses zu beachten. 
 

Kenntnisnahme. Die Begründung sollte um den Hin-
weis in Kapitel 3.1 im Unterpunkt „Löschwasser“ 
nachrichtlich ergänzt werden wenngleich anzumer-
ken ist, dass aufgrund der festgesetzten zwei Vollge-
schosse nicht mit einer Anleiterhöhe über 8,00 m zu 
rechnen ist. 

6. Untere Denkmalschutzbehörde: 
 
Das Bahnhofsgebäude ist als Kulturdenkmal, das 
umgebende Grundstück mit Bebauung und Freiflä-
chen sowie die Bahnstrecke selbst sind als Gesamt-
anlage geschützt. 
 
Zu Teilgeltungsbereich 1 (P&R-Anlage): 
Die geplante P&R-Anlage befindet sich in unmittelba-
rer Umgebung zum Kulturdenkmal Bahnhofsgebäude 
Klein-Umstadt. Die bauliche Umsetzung ist mit der 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Dies betrifft die nachfolgende Ver-
waltungsebene der Baugenehmigungsphase. 
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Denkmalschutzbehörde abzustimmen und von ihr ge-
nehmigen zu lassen. 
 
Zu Teilbereich 2 (3 Mehrfamilienhäuser):  
Im derzeitigen Zustand ist noch gut nachvollziehbar, 
dass der Eisenbahnbau außerhalb der Ortslage 
Klein-Umstadt vorgenommen wurde und sich der 
Bahnhof in der freien Landschaft befand. Durch eine 
Bebauung auf dem Grundstück nördlich des Bahn-
hofs ändert sich diese Situation faktisch. Eine wesent-
liche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des 
Bahnhofs in seinem Umfeld ergibt sich in der vorge-
legten Planung durch den geringen Abstand der Bau-
fenster zum Kastanienweg. Eine für die Ortsrandlage 
und das Umfeld des Bahnhofs typische, räumlich 
wirksame Begrünung ist in einer nur drei Meter brei-
ten Vorgartenzone kaum umsetzbar und in dem nur 
zwei Meter breiten Streifen zwischen südlichem Bau-
fenster und Straße gar nicht umsetzbar. Stattdessen 
ist damit zu rechnen, dass die Neubebauung das Er-
scheinungsbild der Straße dominiert. Sichtbezüge 
zum Bahnhof werden einschränkt. Grundsätzlich 
wäre daher aus denkmalpflegerischer Sicht zu for-
dern, dass die Flucht des Bahnhofsgebäudes Rich-
tung Straße nicht überschritten werden darf. Ebenso 
erscheint der Abstand des südlichen Baufensters zur 
Grenze des Bahnhofgrundstücks unangemessen 
knapp. 
 
Die Denkmalschutzbehörde kann anhand eines skiz-
zenhaften städtebaulichen Entwurfs die o.a. Forde-
rung der Aufnahme der Gebäudeflucht differenzieren 
und einer überarbeiteten Planung zustimmen. Der 
Entwurf ist vor Einarbeitung in die Bauleitplanung mit 
der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Für die 
Beurteilung der Gebäudehöhen in Bezug auf das Kul-
turdenkmal ist eine schematische Darstellung der 
Straßenabwicklung einschließlich der Bahnhofsge-
bäude erforderlich. Die Begrünung zur Straße ist bau-
planungsrechtlich festzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass die Belange des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 5 BauGB ausdrücklich und eigenständig in die 
Abwägung eingestellt wurden. Die Plangeberin hat 
den räumlichen und funktionalen Zusammenhang 
des unter Denkmalschutz stehenden Bahnhofsen-
sembles sowie dessen stadträumliches Vorfeld als 
historisch geprägten Übergangsbereich erkannt und 
in der planerischen Konzeption berücksichtigt. Ein 
Abwägungsausfall liegt somit nicht vor. Die denkmal-
pflegerischen Belange wurden nicht übergangen, 
sondern inhaltlich geprüft und nachvollziehbar ge-
wichtet. Die Planung setzt sich sowohl mit der Lage 
und Ausdehnung der Baufenster, mit der geplanten 
Höhenentwicklung sowie der Einbindung der Bebau-
ung in den Straßenraum des Kastanienwegs ausein-
ander. In diesem Sinne wurde der Anregung der Be-
teiligten mit der Entwurfsplanung entsprochen und 
eine Straßenabwicklung erarbeitet, die Bestandteil 
der Begründung wurde (Kapitel 3.4). Zwischenzeit-
lich wurde die geplante Höhenentwicklung und Ab-
staffelung des obersten Geschosses von der Betei-
ligten auch gewürdigt (vgl. Stellungnahme der Denk-
malschutzbehörde vom 03.11.2025). Es wird daher 
festgestellt, dass kein Abwägungsdefizit vorliegt. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist die Bauleitplanung nicht verpflichtet, 
denkmalpflegerische Einzelanforderungen durch De-
tailfestsetzungen zu normieren, sofern die Belange 
erkannt werden und deren Bewältigung auf nachfol-
gende Genehmigungsebenen abgesichert ist. Es 
wird somit festgestellt, dass keine Abwägungsfehl-
einschätzung gegeben ist. Die Plangeberin durfte da-
von ausgehen, dass die festgesetzten Baufenster die 
Einhaltung der bauordnungsrechtlich erforderlichen 
Abstandsflächen nach der geltenden Hessischen 
Bauordnung (HBO) ermöglichen. Entsprechend den 
zeichnerischen Festsetzungen sind die Grenzab-
stände der Baufenster mit 3,00 m festgesetzt, so 
dass die Mindestanforderungen der HBO berücksich-
tigt sind. Das südwestlichste Baufenster bildet hierbei 
die Ausnahme aufgrund der Verjüngung der Straßen-
parzelle des Kastanienwegs mit einem Abstand von 
2,00 m, um insgesamt die Baufluchten der Gebäude 
längs des Kastanienwegs städtebaulich sichern zu 
können. Da der Nachweis der Abstandsflächen bis 
zur Straßenmitte auch im öffentlichen Straßenraum 
erfolgen kann, ist hier das in der HBO geforderte Ab-
standsflächenmaß eingehalten. Die Sicherstellung 
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der Abstandsflächen ist zwingender Prüfungsgegen-
stand des Baugenehmigungsverfahrens und bedarf 
keiner zusätzlichen planungsrechtlichen Sicherung. 
Die geometrische Ausprägung der Baufenster ist 
städtebaulich begründet und bewegt sich innerhalb 
des planerischen Gestaltungsspielraums. 
Eine zusätzliche räumlich wirksame Begrünung ent-
lang der Grundstücksgrenze zum Kastanienweg wird 
als städtebaulicher Mißgriff gewertet aufgrund der 
entlang der gegenüberliegenden Straßenseite des 
Kastanienwegs bereits vorhandenen, prägenden 
Baumallee, die den Straßenraum und den Über-
gangscharakter des Bahnhofsbereichs hinlänglich 
stadträumlich wirksam definiert. Vor diesem Hinter-
grund ist eine zusätzliche Begrünung auf der Plange-
bietsseite weder städtebaulich noch landschaftspfle-
gerisch erforderlich, nur um denkmalpflegerische Be-
lange zu wahren. Vielmehr stellt sich die Frage, wie 
die Sichtbeziehung zum denkmalgeschützten Bahn-
hof aufrecht erhalten werden soll, wenn entlang des 
südöstlichen Randes des Kastanienwegs auf der 
Seite der geplanten Bebauung ebenfalls noch eine 
zusätzliche Baumreiche angepflanzt werden sollte. 
Dies erscheint wenig nachvollziehbar. 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass ein im Er-
gebnis der Abwägung sich ergebendes Zurückstellen 
der vorgetragenen denkmalrechtlichen Belange und 
die Entscheidung darüber, diese nicht vollumfänglich 
verbindlich festzusetzen, abwägungsrechtlich nicht 
zu beanstanden ist, da die städtebauliche Zielset-
zung auch ohne entsprechende Detailfestsetzungen 
erreicht werden kann und im Übrigen die denkmal-
rechtliche Prüfung auf der nachfolgenden Genehmi-
gungsebene gewährleistet bleibt. Die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege wurden 
ordnungsgemäß, vollständig und fehlerfrei in die Ab-
wägung eingestellt. Das Abwägungsergebnis bewegt 
sich innerhalb des der Stadt zustehenden planeri-
schen Gestaltungsspielraums. Ein Verstoß gegen 
das Abwägungsgebot liegt nicht vor, denn die Stadt 
hat den Ausgleich zwischen den von der Planung be-
rührten Belangen in einer Weise vorgenommen, der 
zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange nicht 
außer Verhältnis steht. Innerhalb des so gezogenen 
Rahmens steht der Stadt ein Planungsermessen zu, 
dass sie sich in der Kollision zwischen verschiedenen 
Belangen für die Bevorzugung des einen und damit 
notwendigerweise die Zurückstellung des anderen 
entscheiden kann; innerhalb dieses Rahmens ist das 
Vorziehen und Zurücksetzen bestimmter Belange 
kein nachvollziehender Vorgang der Abwägung, son-
dern eine elementare planerische Entscheidung, die 
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Hinweis:  
Die vorliegende Stellungnahme verhält sich aus-
schließlich zu den öffentlichen Belangen des Bau-
denkmalschutzes und der Baudenkmalpflege. Zur ge-
sonderten Stellungnahme oder zu den Belangen des 
Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmal-
pflege verweisen wir auf die erforderliche Stellung-
nahme der hessenArchäologie im Landesamt für 
Denkmalpflege als Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 5 Abs. 2 Punkt 2 HDSchG. 
 

zum Ausdruck bringt, wie und in welche Richtung sich 
eine Stadt städtebaulich geordnet fortentwickeln will. 
 
Kenntnisnahme, auf die Bewertung der betreffenden 
Stellungnahmen der HessenArchäologie (C12) und 
des Landesamtes für Denkmalpflege, Bau- und 
Kunstdenkmalpflege (Nr. C13) wird verwiesen. 

7. Jugendhilfeplanung: 
 
Bei oben genanntem Verfahren wird von einem An-
wachsen der Bevölkerung in Groß-Umstadt ausge-
gangen. Die Wanderungsbewegungen im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg sind stark von der Familienwan-
derung, also von Eltern(-teilen), die mit ihren Kindern 
umziehen, geprägt (vgl. Landkreis Darmstadt-Die-
burg Statistik-Journal Nr. 09, April 2019). Daher ist ein 
Zuzug von Familien mit Kindern im Kita-Alter zu er-
warten. Die zusätzlich in der Kindertagesbetreuung 
zu versorgenden Kinder sollten bei der Bedarfspla-
nung berücksichtigt werden, um ein bedarfsgerechtes 
Angebot zu gewährleisten. 
 

 
 
Kenntnisnahme. Die Stadt wird den Hinweis demge-
mäß in die weitere Planung einbeziehen, wenngleich 
aus der Sicht der Stadt nicht anzunehmen ist, dass 
das Wohnraumangebot überwiegend durch Familien 
mit Kindern nachgefragt wird. 

8. Sportkreis Darmstadt-Dieburg, Landwirtschaft, Altlas-
ten, Bauaufsicht: 
 
Es werden keine Bedenken und Anregungen vorge-
tragen. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungs-

plans ergeben sich im Sinne der nachfolgenden Ergänzungen, materiell-rechtliche Änderungen, die eine er-

neute Beteiligung im Sinne von § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich machen würden, ergeben sich nicht: 

- Die Begründung ist in: 

• Kapitel 3.1 um die Hinweise zum Brand- und Katastrophenschutz zu ergänzen; 

• Kapitel 3.2 um die Hinweise zum Grundwasser zu ergänzen; 

• Kapitel 3.3 hinsichtlich des Hinweises zum Einbau von Ersatzbaustoffen zu ergänzen. 

- Der Textteil zum Bebauungsplan ist in 

• Teil C um einen zusätzlichen Hinweis zur Löschwasserversorgung zu ergänzen; 

• Teil C um einen zusätzlichen Hinweis zur Lage im Wasserschutzgebiet zu ergänzen. 

Im Übrigen hält die Stadt Groß-Umstadt an den Festsetzungen des Bebauungsplans im Sinne der vorstehenden 

städtebaulichen Bewertung der Stellungnahme unverändert fest. 
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 Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine 
Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer 
Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen 
beteiligt haben. 
 

Kenntnisnahme. Es wird zudem festgestellt, dass die 
im Plangebiet im Übrigen betroffenen Versorgungs-
unternehmen am Verfahren beteiligt wurden. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme und der vorgetragene Hinweis werden zur Kenntnis genommen und es wird festgestellt, 

dass keine weitergehenden Anregungen zur Bauleitplanung vorgetragen wurden. Auswirkungen auf den Fest-

setzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen 

des Bebauungsplans im Sinne der vorstehenden städtebaulichen Bewertung der Stellungnahme fest. 

 

C5 DADINA 

 Stellungnahmen vom 16.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Vielen Dank für die Beteiligung im Rahmen des o.g. 
Verfahrens, zu dem wir wie folgt Stellung nehmen: 
Gegen die verfahrensgegenständliche Planung be-
stehen unsererseits in Bezug auf den Teilgeltungsbe-
reich 2 erhebliche Bedenken. Diese sehen wir darin 
begründet, dass ein etwaiger Planvollzug der für die 
angestrebte Kapazitätserweiterung auf der Oden-
waldbahn erforderliche Bahnsteigverlängerung in 
Klein-Umstadt entgegensteht. In diesem Kontext ver-
weisen wir auf die der Plangeberin vorliegende Stel-
lungnahme des Rhein-Main-Verkehrsverbunds vom 
04.09.2024, dessen zu diesem Sachverhalt vorgetra-
gene Hinweise, Empfehlungen und Anregungen wir 
uns hiermit zu eigen machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zunächst festgestellt, dass die Grundstücke 
der „Odenwaldbahn“ - gemäß der städtebaulichen 
Zielsetzung der Stadt - nicht in den Umgriff des räum-
lichen Geltungsbereichs integriert sind, sondern nur 
an diesen im Norden angrenzen. Die Erforderlichkeit 
für den gegenständlichen Bebauungsplan i.S.d. § 1 
Abs. 3 BauGB ist aus der Sicht der plangebenden 
Stadt für die geplante Wohnbebauung gegeben, nicht 
jedoch für die perspektivischen Ausbaupläne zur 
Bahnsteigerweiterung. Welche städtebaulichen Ziele 
sich die plangebende Stadt bei der Bauleitplanung 
setzt, liegt in ihrem planerischen Ermessen, sie ist er-
mächtigt die „Städtebaupolitik“ zu betreiben, die ihren 
städtebaulichen Ordnungsvorstellungen entspricht. 
„Erforderlich“ ist eine Bauleitplanung in diesem Sinne 
(nur) dann, wenn sie auf eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung ausgerichtet ist und diese gewähr-
leistet, was gegenständlich der Fall ist mit Blick auf 
die geplante Wohnnutzung. Der Bebauungsplan ist 
hingegen nicht darauf ausgerichtet, den Betrieb, die 
Unterhaltung oder den möglichen zukünftigen Aus-
bau der Eisenbahninfrastruktur hinsichtlich der ge-
planten Bahnsteigverlängerung durch eine „Negativ-
planung“ zu erschweren oder gar zu verhindern, ein 
solcher Bebauungsplan wäre zudem durch den un-
zulässigem „Etikettenschwindel“ nichtig und wider-
spricht § 1 Abs. 3 BauGB. Insbesondere werden 
keine Flächen überplant, die für bahnbetriebliche 
Zwecke oder für eine Verlängerung der Bahnsteigan-
lagen zwingend erforderlich sind. 
Stattdessen wurden die Belange des öffentlichen 
Personennahverkehrs gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 9 
BauGB erkannt, geprüft und in die Abwägung einge-
stellt. Die Hinweise der Beteiligten zu den Absichten 
für eine perspektivische Bahnsteigverlängerung im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der Odenwaldbahn 
wurden zur Kenntnis genommen und gewürdigt. In 
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diesem Zusammenhang wurden auch die im ersten 
Beteiligungsverfahren vorgebrachten Hinweise in der 
Stellungnahme vom 16.09.2024 in die Abwägung 
eingestellt entsprechend den Anforderungen an das 
Gebot der gerechten Abwägungsgrundsätze. Das 
Abwägungsgebot wird hierbei nicht verletzt, wenn 
sich die Gemeinde innerhalb dieses Rahmens in der 
Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die 
Bevorzugung des einen und damit notwendig für die 
Zurückstellung eines anderen entscheidet. Das Vor-
ziehen und Zurücksetzen bestimmter Belange inner-
halb des vorgegebenen Rahmens ist die „elementare 
planerische Entschließung“ der Gemeinde über die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung und kein 
aufsichtlich oder gerichtlich nachvollziehbarer Vor-
gang. Die Stadt ist insbesondere im Rahmen ihrer 
Planungshoheit nicht verpflichtet, Ausbauabsichten 
der Eisenbahninfrastruktur bereits dann planerisch 
zu sichern oder diesen Vorrang einzuräumen, wenn 
sie noch nicht Gegenstand eines konkretisierten 
Fachplanungs- oder Planfeststellungsverfahrens 
sind. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts sind nur hinreichend verfestigte 
Fachplanungen mit absehbarer Realisierungswahr-
scheinlichkeit als zwingender Abwägungsbelang zu 
berücksichtigen. Diese Voraussetzungen liegen für 
die Bahnsteigverlängerung derzeit nicht vor.  
Vor diesem Hintergrund wahrt der gegenständliche 
Bebauungsplan bewusst die planerische Offenheit 
gegenüber möglichen zukünftigen eisenbahnrechtli-
chen Ausbauvorhaben. Die getroffenen Festsetzun-
gen entfalten keine faktische Verhinderungswirkung, 
da sie weder Bauweisen, Gebäudehöhen noch Nut-
zungen festlegen, die eine spätere Bahnsteigverlän-
gerung rechtlich oder auch tatsächlich ausschließen 
würden. Etwaige eisenbahnrechtliche Fachplanun-
gen könnten sich – sofern sie künftig konkretisiert 
und genehmigt werden – unabhängig vom vorliegen-
den Bebauungsplan durchsetzen. Auch der Hinweis 
auf ein hohes öffentliches Interesse am Ausbau der 
Odenwaldbahn führt zu keiner abweichenden Bewer-
tung. Ein solches Interesse vermag die kommunale 
Planungshoheit nicht zu überlagern, solange der Be-
bauungsplan den Ausbau nicht verhindert und keine 
verbindliche Fachplanung besteht. 
Hinzu kommt, dass eine Erweiterung des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf Grund-
stücke der Odenwaldbahn städtebaulich nicht erfor-
derlich wäre im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB. Die Ein-
beziehung bahneigener Grundstücke allein zur vor-
sorglichen Sicherung möglicher zukünftiger Fachpla-
nungen würde das städtebauliche Erfordernis nicht 
begründen und wäre daher unzulässig. 
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Hingegen begrüßen wir, dass der innerhalb des Teil-
geltungsbereich 1 gelegene Parkplatz als P+R-An-
lage ausgebaut werden soll und für die Fläche eine 
entsprechende planungsrechtliche Festsetzung erfol-
gen soll. Damit kann aus unserer Sicht der wachsen-
den Nachfrage nach P+R-Stellplätzen in der Region 
mit der Ertüchtigung eines derartigen intermodalen 
Verknüpfungspunktes adäquat Rechnung getragen 
werden. 
 

Die ergänzend in Bezug genommene Stellungnahme 
des Rhein-Main-Verkehrsverbundes vom 04.09.2024 
(siehe Nr. C17) enthält insoweit keine neuen oder 
weitergehenden Gesichtspunkte, die eine Änderung 
oder Ergänzung der Festsetzungen des Bebauungs-
plans erfordern würden. 
Im Ergebnis steht der gegenständliche Bebauungs-
plan zukünftigen Ausbauabsichten des schienenge-
bundenen Personennahverkehrs nicht entgegen. Ein 
Anpassungs- oder Änderungsbedarf besteht nicht. 
 
Der Stellungnahme sollte dahingehend nicht gefolgt 
werden. 
 
Kenntnisnahme. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in die Abwägung eingestellt. Im Abwägungsergebnis 

wird dem Vortrag gemäß der städtebaulichen Bewertung der Stellungnahme nicht gefolgt, die vorgetragenen 

Ausbauplanungen im Bereich der Odenwaldbahn werden durch den gegenständlichen Bebauungsplan weder 

beeinträchtigt noch verhindert. Eine Einbeziehung von Grundstücken in den Bebauungsplan entspricht nicht 

den städtischen Planungszielen noch wäre dies rechtlich möglich, da das städtebauliche Erfordernis hierfür 

fehlt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich daher nicht, die Stadt 

Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen des Bebauungsplans im Sinne der vorstehenden städtebaulichen 

Bewertung der Stellungnahme fest. 

 

C6 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 Stellungnahme vom 21.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

6.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Tele-
kom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungs-
berechtigte i. S. v. § 125 Abs. 2 TKG - hat die Deut-
sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-
mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesiche-
rung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erfor-
derlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsli-
nien der Telekom. 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem vorliegenden Plangebiet handelt es sich um 
ein äußerlich bereits erschlossenes Gebiet in Orts-
randlage, für das die gesamte Erschließung (verkehr-
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Die aktuellen Pläne sind unter https://trassenaus-
kunftkabel.telekom.de/start.html ersichtlich und jeder-
zeit einsehbar. 
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Ver-
wirklichung des Bebauungsplans so gering wie mög-
lich gehalten werden. Deshalb bitten wir, unsere Be-
lange wie folgt zu berücksichtigen: Wir bitten folgende 
fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und 
ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 

lich sowie auch die leitungsgebunden) über den Kas-
tanienweg gesichert ist. Die vorhandenen Telekom-
munikationsleitungen liegen soweit bekannt inner-
halb dieser öffentlichen Straßenverkehrsfläche. Für 
künftig neu zu verlegende Versorgungsleitungen 
stellt die Stadt, wie an allen anderen Stellen im Stadt-
gebiet auch, den betroffenen Versorgungsunterneh-
men kostenfrei den öffentlichen Verkehrsraum zur 
Verfügung. Innerhalb privater Grundstücke hat das 
Versorgungsunternehmen nach Erfordernis mit den 
privaten Eigentümern eigenverantwortlich privat-
rechtliche Vereinbarungen, ggf. unter Vereinbarung 
von Dienstbarkeiten, als Grundlage für erforderliche 
Leitungsverlegungen zu treffen. Da es im Interesse 
der Gebietsversorgung der Eigentümer liegt kann 
hinreichend zutreffend angenommen werden, dass 
ggf. notwendige vertragliche Vereinbarungen in bei-
derseitigem Einvernehmen getroffen werden können. 
Eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan 
ist daher entbehrlich. 
 

6.2 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. 
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflan-
zungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung 
der Telekommunikationslinien der Telekom nicht be-
hindert werden. 
 

Kenntnisnahme. Das Anpflanzen von Bäumen und 
großvolumigen Sträuchern im öffentlichen Straßen-
raum ist nicht vorgesehen. Vorsorglich sollte im Text-
teil zum Bebauungsplan in Teil C ein zusätzlicher 
Hinweis zum Schutz von Versorgungsleitungen er-
gänzt werden wie folgt: 
 
Schutz von Versorgungsleitungen: 
Vor der Ausführung von Baumaßnahmen oder 
Pflanzarbeiten im Nahbereich vorhandener Ver- 
und Entsorgungsleitungen haben sich der Bau-
herr oder dessen Beauftragte über deren genaue 
räumliche und Tiefenlage bei den betroffenen 
Versorgungsunternehmen zu informieren, um 
mögliche Beschädigungen am Kabel- und Lei-
tungsbestand zu vermeiden. Die gemäß den tech-
nischen Regelwerken erforderlichen Sicherheits-
abstände zu Leitungen sind zu beachten und ein-
zuhalten.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die aktuellen 
Bestandspläne der Telekom unter https://trassen-
auskunftkabel.telekom.de/start.html eingesehen 
und heruntergeladen werden können.  
 

6.3 Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur 
durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekom-
munikationslinien im Plangebiet und außerhalb des 
Plangebiets erforderlich. Bitte teilen Sie uns zum 
Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder 
Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich fol-
gender Straßen stattfinden werden. 
 

Es wird festgestellt, dass sich die vorgetragenen Hin-
weise vordergründig auf die nachrangige Umsetzung 
des Bebauungsplans und Erschließung des Plange-
biets beziehen. Eine Koordinierung mit dem Straßen- 
und Leitungsbau ist der nachrangigen Erschlie-
ßungsplanung und Umsetzung des Bebauungsplans 
vorbehalten. 
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C6 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 Stellungnahme vom 21.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

6.4 Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikati-
onsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßen-
bau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungs-
träger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 
der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im 
Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, 
mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich an-
gezeigt werden. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaft-
lichen Gründen eine Versorgung des Neubaugebiets 
mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer 
Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer ko-
ordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden 
Planungssicherheit möglich ist. 
Wir bitten daher sicherzustellen, dass 

▪ für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes 
im Erschließungsgebiet die ungehinderte, unent-
geltliche und kostenfreie Nutzung der künftig ge-
widmeten Verkehrswege möglich ist, 

▪ entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende 
Flächen als mit einem Leitungsrecht zu belasten 
festgesetzt werden und im zweiten Schritt eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit im Grund-
buch zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, 
Sitz Bonn, mit folgendem Wortlaut eingetragen 
wird: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für 
die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, beste-
hend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Ände-
rung und Unterhaltung von Telekommunikationsli-
nien, verbunden mit einer Nutzungsbeschrän-
kung." 

▪ der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Ab-
stimmung mit uns im erforderlichen Umfang Flä-
chen für die Aufstellung von oberirdischen Schalt-
gehäusen auf privaten Grundstücken zur Verfü-
gung zu stellen und diese durch Eintrag einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Guns-
ten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
im Grundbuch kostenlos zu sichern, 

▪ eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstim-
mung der Lage und der Dimensionierung der Lei-
tungszonen vorgenommen wird und eine Koordi-
nierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau 
und Leitungsbau durch den Erschließungsträger 
erfolgt, 

▪ die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung 
der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht 
mehr verändert werden. 

 
 
 

Die Hinweise werden insbesondere mit Blick auf die 
vorstehende Bewertung zur kostenfreien Nutzung 
der öffentlichen Straßenverkehrsflächen und eine er-
forderlichenfalls gebotene Vereinbarung von Dienst-
barkeiten für die künftige Leitungsverlegungen inner-
halb der privaten Grundstücksflächen zur Kenntnis 
genommen. Auswirkungen auf den Festsetzungsge-
halt sind daher nicht zu erkennen. 
 

Zur Aufstellung z. B. von Schaltgehäusen wird darauf 
hingewiesen, dass diese Anlagen als Nebenanlagen, 
die der Versorgung des Gebietes dienen, innerhalb 
und außerhalb überbaubarer Grundstücksflächen zu-
lässig sind. Da derzeit weder die erforderliche Anzahl 
anhand einer Bedarfsermittlung noch die Standorte 
möglicher Anlagen eruiert werden können, wäre die 
Festsetzung von geeigneten Flächen durch Planein-
trag wenig konkret und somit obsolet. Grundsätzlich 
ist eine versorgungsabhängige Inanspruchnahme 
von geeigneten Flächen für Versorgungsanlagen an 
nahezu jeder Stelle innerhalb des Plangebiets mög-
lich, da sich die Grundstücke im privaten Eigentum 
befinden. Über eine eigentumsrechtliche Zuweisung 
benötigter Flächen kann der Bebauungsplan ohnehin 
keine Festsetzung treffen, dies erfolgt nachrangig im 
Rahmen der Umlegung oder in privatrechtlichen Ver-
einbarungen. 
 

Die weiteren Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis 
genommen. 
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C6 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 Stellungnahme vom 21.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungs-

plans ergeben sich im Sinne der nachfolgenden Ergänzungen, materiell-rechtliche Änderungen, die eine er-

neute Beteiligung im Sinne von § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich machen würden, ergeben sich nicht: 

- Der Textteil zum Bebauungsplan ist in Teil C um einen zusätzlichen Hinweis zum Schutz von Versorgungs-

leistungen zu ergänzen. 

Im Übrigen hält die Stadt Groß-Umstadt an den Festsetzungen des Bebauungsplans im Sinne der vorstehenden 

städtebaulichen Bewertung der Stellungnahme unverändert fest. 

 

C7 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

 Stellungnahme vom 21.08.2024 /09.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Stellungnahme vom 21.08.2024: 
Vielen Dank für die Übermittlung der Planungsunter-
lagen zum oben genannten Vorhaben. Für künftige 
Beteiligungen möchten wir Sie bitten, uns über das 
Anlagenschutz Funktionspostfach zu kontaktieren: 
anlagenschutz@dfs.de. 
 
Stellungnahme vom 09.09.2024: 
Durch die oben aufgeführte Planung werden Belange 
der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich 
§18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es 
werden daher unsererseits weder Bedenken noch 
Anregungen vorgebracht. Eine weitere Beteiligung 
am Verfahren ist nicht notwendig. Von dieser Stel-
lungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß 
§ 31 LuftVG unberührt. 
Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BAF) von unserer Stellungnahme informiert. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
Der Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ist 
hiervon nicht berührt, die geänderte Kontaktadresse 
wird für die weitergehende Beteiligung vermerkt. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass vom BAF keine Stellung-
nahme eingegangen und insofern hinreichend zutref-
fend anzunehmen ist, dass deren Belange ebenfalls 
nicht berührt werden. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen. Aus-

wirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich hieraus nicht, die Stadt Groß-Um-

stadt hält an den Festsetzungen des Bebauungsplans unverändert fest. 

 

C8 e-netz Südhessen AG 

 Stellungnahme vom 17.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

1. Wir nehmen dazu Stellung für die Netze der ENTEGA 
AG und der e-netz Südhessen AG und ENTEGA Me-
dianet GmbH. Im Gebiet der Stadt Groß-Umstadt sind 
wir Netzbetreiber folgender Sparten: Strom, Gas und 
Straßenbeleuchtung. 
Bei der weiteren Planung bitten wir zu beachten: 

Kenntnisnahme. 
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C8 e-netz Südhessen AG 

 Stellungnahme vom 17.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

Wir planen den Bau einer Transformatorstation vom 
Typ K 2000 FD (7,30m*4,50m); gemäß §6 HBO inkl. 
Abstandsflächen und Abstände von 1 Meter mit 
Flachdach vor. Für die zu errichtende Transformator-
station bitten wir sie nach § 14 BauNVO und § 63 
HBO die Errichtung der Transformatorstation auch 
außerhalb der Bebauungslinie bzw. Baugrenzen zu-
zulassen. Ihr Ansprechpartner ist Herr C. L. in unserer 
Regionalstelle Groß-Umstadt, Tel.: (06151) 701-xxxx 
(persönliche Daten anonymisiert). 
Neue Versorgungsleitungen können erst dann gelegt 
werden, wenn die Bauarbeiten für Kanalisation und 
Wasserversorgung abgeschlossen, die Erschlie-
ßungsarbeiten lage- und höhenmäßig hergestellt und 
die Grenzen sichtbar vermarkt sind. 
 
 
 
 
Im Bereich der Baumaßnahme verläuft eine Gas-HD-
Leitung. Vor Baubeginn hat eine Einweisung durch 
den Anlagenbetreiber zu erfolgen. Ihr Ansprechpart-
ner ist Herr V. H. in unserer Regionalstelle Darmstadt, 
Tel.: (06151) 701-xxxx (persönliche Daten anonymi-
siert). 
 

Gemäß dem Textteil zum Bebauungsplan in Teil A, 
Nr. 4.2, sind Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 und 2 
BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Flächen 
zulässig. Die vorgetragenen Belange sind daher be-
reits angemessen berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Es wird festgestellt, dass mit der 
Planverwirklichung keine öffentlichen Erschließungs-
maßnahmen verbunden sind. Die Ver- und Entsor-
gung des Plangebiets kann durch Anschluss an den 
Leitungsbestand im Kastanienweg erfolgen. Insofern 
zusätzliche Hausanschlüsse für die Vorhaben erfor-
derlich werden, so sind diese vollständig durch den 
Vorhabenträger zu veranlassen und zu finanzieren. 
 
Kenntnisnahme. Es wird dazu festgestellt, dass die 
damit verbundenen Anforderungen an den Leitungs-
schutz sowie an die Durchführung von Bauarbeiten 
die konkrete Bauausführung zur Umsetzung des Vor-
habens betreffen, die im Rahmen der nachfolgenden 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu beach-
ten sind. Die Berücksichtigung bestehender Leitun-
gen und Einhaltung der einschlägigen Schutz- und 
Sicherheitsvorschriften sind unabhängig von einer 
Festsetzung im Bebauungsplan ohnehin verpflich-
tend. Im Bebauungsplan wird in Teil C des Textteils 
auf den Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen 
hingewiesen. Eine weitergehende planerische Fest-
setzung ist nicht erforderlich. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen. Aus-

wirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich hieraus nicht, die Stadt Groß-Um-

stadt hält an den Festsetzungen des Bebauungsplans unverändert fest. 

 

C9 Gascade Gastransport GmbH 

 Stellungnahme vom 02.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten 
Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anla-
genbetreiber SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolge-
rin der WINGAS GmbH) sowie NEL Gastransport 
GmbH. Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf 
eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anla-
gen der v. g. Betreiber mit ein. 

Kenntnisnahme. 
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C9 Gascade Gastransport GmbH 

 Stellungnahme vom 02.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt 
sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchti-
gen und nicht im Schutzstreifen unserer Anlagen 
stattfinden werden. Sollten externe Flächen zur De-
ckung des Kompensationsbedarfs erforderlich sein, 
sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Planun-
terlagen zur Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflis-
tung der Flurstücke in der Begründung oder im Um-
weltbericht ist nicht ausreichend. 
 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteili-
gen. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu 
Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, TÖB-
Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagen-
betreiber über das kostenfreie BIL-Onlineportal unter 
https://portal.bil-leitungsauskunft.de einzuholen sind. 
Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen Anfragen an 
uns, direkt an das o.g. BIL-Portal. 

Es wird festgestellt, dass externe Ausgleichsmaß-
nahmen nicht vorgesehen sind, insofern wird die vor-
liegende Stellungnahme dahingehend als abschlie-
ßend gewertet. 
 
 
 
 
 
 
Die Beteiligte wird im Zuge des Verfahrens nach § 4 
Abs. 2 BauGB erneut am Verfahren beteiligt. 
 
Kenntnisnahme, jedoch wird festgestellt, dass die 
Stadt nicht in die Verpflichtung gebracht werden 
kann, die Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange (TöB) eigenverant-
wortlich zu besorgen. Vielmehr sind es die Behörden 
und sonstigen TöB, die zur Abgabe einer Äußerung 
bzw. Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1, 2 BauGB ge-
genüber der Stadt verpflichtet sind, sie haben nicht 
nur Gelegenheit zur Stellungnahme; sie sind auch 
verpflichtet, eine solche abzugeben. Hierbei handelt 
sich um eine echte Rechtspflicht, nicht nur um eine 
Obliegenheit im eigenen Interesse des TöB, deren 
Verletzung allein Nachteile für die Behörde und die 
sonstigen TöB hätte. Das Gesetz verleiht vielmehr 
der Stadt einen Rechtsanspruch auf Abgabe einer 
Stellungnahme, weil ohne sie bei Berührtsein der von 
Behörden und sonstigen TöB repräsentierten öffent-
lichen Belange nicht oder nicht ausreichend berück-
sichtigen kann und hierdurch Gemeinwohlinteressen 
beeinträchtigt werden können. Der Stadt sind daher 
alle abwägungsrelevanten Belange zu übermitteln; 
die bauleitplanerische Endabwägung obliegt ihr. Eine 
Vorwegabwägung innerhalb einer Behörde oder 
Stelle kann zu einer Minderung des Abwägungsma-
terials und insoweit zu Abwägungsfehlern führen. In 
ihrer Stellungnahme muss sich entsprechend dem 
Beteiligungszweck die Behörde oder der sonstige 
TöB im positiven Sinne über Art und Umfang des Be-
rührtseins in seinem Aufgabenbereich auslassen; 
sonst kann die Stadt ihren Zweck nicht erfüllen, eine 
sachgerechte Abwägung vorzunehmen. Der Be-
hörde und dem sonstigen TöB obliegt - auch kraft der 
ihm von der Rechtsordnung übertragenen Aufgaben 
- eine spezielle Verantwortung, die Stadt in die Lage 
zu versetzen, die abwägungsrelevanten Sachver-
halte umfassend zu erfahren, die aus dem Aufgaben-
bereich der Behörde bzw. des Trägers stammen bzw. 
ihm zugänglich sind. Ein allein negativer Widerspruch 
oder das alleinige Mitteilen eines Links zum eigenini-
tiativen Einholen von Informationen, die ggf. den 

https://portal.bil-leitungsauskunft.dee/
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C9 Gascade Gastransport GmbH 

 Stellungnahme vom 02.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

Aufgabenbereich der hier Beteiligten berühren kön-
nen, entspricht nicht der gesetzlichen Verpflichtung 
der Behörde und des sonstigen TöB. Da die Abwä-
gungsrelevanz bestimmend ist, kann die Behörde 
und der sonstige TöB nicht – wenn auch nur aus Zeit-
gründen – eine Stellungnahme verweigern oder eine 
nichts sagende Stellungnahme abgeben. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen und 

in die Abwägung eingestellt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich 

hieraus nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen des Bebauungsplans unverändert fest. 

 

C10 HessenMobil Straßen- und Verkehrsmanagement 

 Stellungnahme vom 02.10.2024 Bewertung der Stellungnahme 

1. Gegen die oben genannte Bauleitplanung bestehen 
seitens Hessen Mobil grundsätzlich keine Einwände. 
Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebie-
tes wird derzeit als gesichert angesehen. 
 

Kenntnisnahme. 
 

2. Folgender fachlicher Hinweis ist im weiteren Pla-
nungsverlauf allerdings unbedingt zu berücksichti-
gen: 
• Gegen den Straßenbaulastträger von klassifizier-

ten Straßen bestehen keine Ansprüche auf Durch-
führung von Schutzmaßnahmen aufgrund des 
BlmSchG.  

• Der Geltungsbereich des Plangebietes schließt 
Flächen in unmittelbarer Nähe der L 3065 ein. 
Straßenrechtlich ist der Abschnitt der Landestraße 
als freie Strecke festgesetzt. Ein zu- und abfahren 
im Bereich des Teilgeltungsbereichs 2 auf die 
L 3065 ist nicht zulässig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
Die rechtlichen Grundlagen zum Lärmschutz sind als 
bekannt Voraus zu setzen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Plan-
gebiet liegt nicht vollständig an der klassifizierten 
Landesstraße L 3065; lediglich ein geringer Teilbe-
reich im Nordosten unmittelbar angrenzend an die 
Ausgleichsfläche grenzt an die Landesstraße an. 
Ausgehend von der festgesetzten Ausgleichsfläche 
sind Zu- und Abfahrten auf die klassifizierte Straße 
nicht zu erwarten. Daher sollte die Ausgleichsfläche 
geringfügig entlang der relevanten Straßenparzelle 
der Kleestädter Straße (Parzelle Nr. 1/1) verlängert 
werden, um eine direkte Befahrbarkeit hierdurch zu 
unterbinden. Im maßgeblichen Abschnitt der L 3065 
handelt es sich straßenrechtlich um eine Ortsdurch-
fahrt. Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets 
erfolgt ausschließlich über das vorhandene kommu-
nale Straßennetz, hier dem Kastanienweg. 
Der Bebauungsplan begründet keinen Anspruch auf 
eine unmittelbare Anbindung an die Landesstraße 
und steht den straßenrechtlichen Vorgaben auch im 
Bereich der Ortsdurchfahrt nicht entgegen. Die Be-
lange des Straßenrechts sind damit sachgerecht in 
die Abwägung eingestellt; ein weitergehender Anpas-
sungsbedarf ergibt sich nicht. 
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C10 HessenMobil Straßen- und Verkehrsmanagement 

 Stellungnahme vom 02.10.2024 Bewertung der Stellungnahme 

Hessen Mobil strebt in einem Parallelverfahren zum 
Bebauungsplan die Festsetzung einer straßenrechtli-
chen OD an. 
 

Kenntnisnahme. 

3. Bei angedachter Veröffentlichung dieses Schreibens 
widerspricht Hessen Mobil ausdrücklich der Heraus-
gabe personenbezogener Daten. 
 

Kenntnisnahme. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungs-

plans ergeben sich im Sinne der nachfolgenden Ergänzungen, materiell-rechtliche Änderungen, die eine er-

neute Beteiligung im Sinne von § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich machen würden, ergeben sich nicht: 

- Im Planteil ist die Ausgleichsfläche geringfügig entlang der Straßenparzelle Nr. 1/1 zu verlängern, um somit 

eine direkte Zufahrbarkeit vom Baugebiet auf die Landesstraße zu verhindern. 

Im Übrigen hält die Stadt Groß-Umstadt an den Festsetzungen des Bebauungsplans im Sinne der vorstehenden 

städtebaulichen Bewertung der Stellungnahme unverändert fest. 

 

C11 IHK Darmstadt Rhein Main Neckar 

 Stellungnahme vom 30.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Wir äußern keine Anmerkungen zu den Planungen o-
der zum Detaillierungsgrad der Umweltprüfung. 
Wir schließen nicht aus, dass kammerzugehörende 
Unternehmen Bedenken haben können, die uns nicht 
bekannt sind. 
 

Kenntnisnahme.  
 
Es wird festgestellt, dass der Stadt von kammerzuge-
hörigen Unternehmen weder Stellungnahmen vorlie-
gen noch Kenntnisse darüber bestehen, dass deren 
Belange durch die gegenständliche Bauleitplanung 
berührt sein könnten. In diesem Sinne ist hinreichend 
zutreffend davon auszugehen, dass keine Belange 
der Bauleitplanung entgegenstehen. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen. Aus-

wirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält 

an den Festsetzungen des Bebauungsplans unverändert fest. 

 

C12 Landesamt für Denkmalpflege Hessen – HessenArchäologie 

 Stellungnahme vom 21.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans werden 
von Seiten unserer Behörde keine grundsätzlichen 
Bedenken oder Änderungswünsche vorgebracht. Die 
Belange der hessenArchäologie sind ausreichend be-
rücksichtigt (Seite 4 Punkt C1 im Textteil und Seite 22 
Punkt 3.5 in der Begründung zum B-Plan). 
 
Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich 
ausschließlich zu den öffentlichen Belangen des Bo-
dendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege. 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Auf die Bewertung der Stellungnahme des Landes-
amtes für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmal-
pflege in nachstehender Nr. C13 wird verwiesen. 
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Eine gesonderte Stellungnahme zu den Belangen 
des Baudenkmalschutzes und der Baudenkmalpflege 
behält sich die Denkmalfachbehörde vor. 
 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen. Aus-

wirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält 

an den Festsetzungen des Bebauungsplans unverändert fest. 

 

C13 Landesamt für Denkmalpflege Hessen – Bau- und Kunstdenkmalpflege 

 Stellungnahme vom 21.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Das o. g. Plangebiet befindet sich in direkter Umge-
bung von Kulturdenkmälern gemäß § 2 Abs. 1 Hessi-
sches Denkmalschutzgesetz (HDSchG):  
• Kastanienstr. 2: Bahnhofgebäude  
• Bahnstrecke Odenwald bzw. Mümlingtalbahn  
Zum Vergleich erhalten Sie vorab per E-Mail den ak-
tuellen Auszug aus dem Hessischen Denkmalver-
zeichnis und zugehörige Kartierungen. Bitte beachten 
Sie, dass es sich um einen vorläufigen Auszug han-
delt, da der Denkmalbestand des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg zurzeit systematisch nacherfasst wird 
und dies noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Es 
kann daher punktuell noch zu Änderungen kommen. 
Alle baulichen Maßnahmen in der Umgebung von 
Kulturdenkmälern sind gemäß § 18 HDSchG geneh-
migungspflichtig durch die Untere Denkmalschutzbe-
hörde. Wir bitten daher um die Übernahme eines ent-
sprechenden Hinweises in die Planunterlagen. 
Ob und in welcher Form eine bauliche Nachverdich-
tung in der direkten Umgebung des Bahnhofs möglich 
ist, muss zunächst mit der Unteren Dernkmalschutz-
behörde abgestimmt werden.  
Noch ergänzend möchten wir darauf hinweisen, dass 
gerade im Außenbereich noch nicht alle Objekte voll-
ständig erfasst sind und sich dort insbesondere Klein-
denkmäler, historische Grenzsteine oder Brücken be-
finden könnten, die zwar Denkmäler im Sinne des 
HDSchG sind, aber von uns noch nicht in das Hessi-
sche Denkmalverzeichnis eingetragen wurden. Diese 
sind an Ort und Stelle zu erhalten und während Bau-
maßnahmen zu schützen. 
 
Der Abteilung hessenARCHÄOLOGIE in unserem 
Hause bleibt eine eigene Stellungnahme vorbehalten. 
 

Kenntnisnahme. Dem Vortrag sollte teilweise gefolgt 
werden. 
Es wird zunächst festgestellt, dass sich das Plange-
biet im Umfeld von Kulturdenkmälern im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz befin-
det, insbesondere des Bahnhofsgebäudes sowie der 
Bahnstrecke der Odenwaldbahn (Mümlingtalbahn). 
Diese Denkmale wurden im Rahmen der Bauleitpla-
nung als abwägungserheblicher Belang gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 5 BauGB erkannt. Die Planung trägt den 
denkmalpflegerischen Belangen dadurch Rechnung, 
dass keine Festsetzungen getroffen werden, die den 
Bestand, die Substanz oder die denkmalwerte Er-
scheinung der genannten Kulturdenkmäler unmittel-
bar beeinträchtigen. Die durch den Bebauungsplan 
eröffneten baulichen Entwicklungsoptionen werden 
in ihrer Höhenentwicklung, Kubatur und Lage so ge-
steuert, dass der denkmalgeprägte städtebauliche 
Zusammenhang des Bahnhofsbereichs gewahrt 
bleibt. Eine Verunstaltung oder erhebliche Beein-
trächtigung der Denkmalwirkung ist durch die Pla-
nung nicht zu erwarten. 
Es wird weiter festgestellt, dass die denkmalrechtli-
che Genehmigungspflicht nach § 18 HDSchG unab-
hängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
besteht und sämtliche konkreten baulichen Maßnah-
men im Umfeld der Kulturdenkmäler der Prüfung und 
Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbe-
hörde im nachfolgenden Verfahren unterliegen. Die 
Bauleitplanung ersetzt diese fachrechtliche Prüfung 
nicht, sondern stellt lediglich den städtebaulichen 
Rahmen dar. 
Der Hinweis auf möglicherweise bislang noch nicht 
erfasste Kulturdenkmäler (insbesondere Kleindenk-
mäler wie Grenzsteine oder historische Bauwerke) 
wird zur Kenntnis genommen, er wird gewürdigt 
durch die allgemeinen gesetzlichen Schutzpflichten 
nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz, die un-
abhängig vom Eintrag in das Denkmalverzeichnis 
gelten und im Zuge der Bauausführung zu beachten 
sind. Eine weitergehende Kennzeichnung im 
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Anlagen:Auszüge aus dem Denkmalverzeichnis des 
Landes Hessen vom04.09.2024 
Kastanienweg 2 – Odenwaldbahn, Mümlingtalbahn 
Kastanienweg 2 – Bahnhof 
 

Bebauungsplan ist mangels konkreter Lagekenntnis 
nicht erforderlich und rechtlich nicht geboten. 
Zur Klarstellung und Sensibilisierung der Bauherr-
schaft bzw. des Vorhabenträgers ist ein allgemeiner 
Hinweis im Textteil zum Bebauungsplan in Teil C, 
Nr. 1 enthalten, wonach bei Maßnahmen im Umfeld 
von Kulturdenkmälern sowie beim Auffinden bislang 
unbekannter Denkmale unverzüglich die Untere 
Denkmalschutzbehörde zu beteiligen ist. 
Eine weitergehende Einschränkung der baulichen 
Nutzung oder eine Vorverlagerung der denkmalrecht-
lichen Genehmigungsprüfung auf die Ebene der Bau-
leitplanung ist rechtlich nicht erforderlich. Die Be-
lange des Denkmalschutzes sind damit in einer dem 
Abwägungsgebot genügenden Weise berücksichtigt. 
 
Auf die Bewertung der Stellungnahme der Abteilung 
hessenARCHÄOLOGIE in vorstehender Nr. C12 wird 
verwiesen. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen und 

in die Abwägung eingestellt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich 

hieraus nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen des Bebauungsplans unverändert fest. 
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C14 PLEdoc GmbH, Netzverwaltung Essen 

 Stellungnahme vom 21.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen 
Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Versor-
gungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigen-
tümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 
- OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet 

Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH 

(MEGAL), Essen 
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesell-

schaft mbH (METG), Essen 
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesell-

schaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), 

Essen 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichts-
plan markierte Bereich. Dort dargestellte Leitungsver-
läufe dienen nur zur groben Übersicht. 
 

 

 
Anlage: Übersichtskarten (© NavLog/GeoBasis-DE / 
BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph) 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des 
Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstim-
mung mit uns. 
 
 

Kenntnisnahme. Es wird festgestellt, dass eine Ver-
änderung des räumlichen Geltungsbereichs noch der 
im Plangebiet vorgesehenen Baugebiete nicht er-
folgt. Damit wird die vorgelegte Stellungnahme, in der 
keine Anregungen vorgetragen werden, als abschlie-
ßend gewertet. 
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C14 PLEdoc GmbH, Netzverwaltung Essen 

 Stellungnahme vom 21.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen und 

in die Abwägung eingestellt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich 

hieraus nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen des Bebauungsplans unverändert fest. 

 

C15 Polizeipräsidium Südhessen, Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg, Führungsgruppe 

 Stellungnahme vom 22.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Von verkehrspolizeilicher Seite liegen gegen die Pla-
nung des Vorhabens Stand jetzt keine grundsätzli-
chen Bedenken vor. 
Es wird jedoch angeregt, sich bereits im Vorfeld der 
konkreten Planung auch Gedanken über die zukünf-
tige Verkehrsführung im Kastanienweg zu machen. 
Stand jetzt handelt es sich um einen unausgebauten 
Weg, der aber bei Erbauung der Wohnhäuser auch 
verkehrlich mehr belastet wird. Demnach sollte eine 
Planung für den Straßenausbau parallel zur Entwick-
lung der Gebäude vorangetrieben werden, auch 
wenn die Straße an sich nicht Teil des Bebauungs-
plans ist. 

Kenntnisnahme. 
 
 
Der Hinweis zur zukünftigen Verkehrsführung und 
zum Ausbau des Kastanienwegs betrifft Maßnahmen 
der Straßenplanung und -ausführung außerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 
Der Kastanienweg ist nicht Bestandteil des Plange-
biets; verkehrsrechtliche oder straßenbauliche Fest-
setzungen sind somit nicht Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens. 
Ein möglicher Ausbau des Kastanienwegs ist auch 
nicht Bestandteil der städtebaulichen Zielsetzung des 
Bebauungsplans. Selbst wenn dies in der planeri-
schen Absicht der Stadt läge, so wäre der Ausbau 
und die konkrete Umgestaltung des Kastanienwegs 
aufgrund mangelnder Ermächtigungsgrundlagen als 
Festsetzung im Bebauungsplan nicht möglich. Allen-
falls die Festsetzung der Straßenparzelle als öffentli-
che Straßenverkehrsfläche wäre planungsrechtlich 
zulässig. Daher ist festzustellen, dass Fragen der 
Ausgestaltung, des Ausbaustandards sowie der ver-
kehrlichen Organisation des Kastanienwegs nur im 
Zuge einer nachfolgenden Erschließungsplanung so-
wie ggf. durch straßenverkehrsrechtliche Anordnun-
gen geregelt werden könnten. Die Bauleitplanung 
steht einer solchen künftigen Straßenplanung nicht 
entgegen. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen und 

in die Abwägung eingestellt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich 

hieraus nicht, die Stadt Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen des Bebauungsplans unverändert fest. 

 

C16 Polizeipräsidium Südhessen, Abteilung Einsatz E44, Städtebauliche Kriminalprävention 

 Stellungnahme vom 22.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Zum vorliegenden B-Plan bestehen aus Sicht des kri-
minalpräventiven Städtebaus keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme. 
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C16 Polizeipräsidium Südhessen, Abteilung Einsatz E44, Städtebauliche Kriminalprävention 

 Stellungnahme vom 22.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

Eine sichere Stadt lässt sich planen. Im Rahmen der 
interdisziplinären Kooperation kann die Polizei, nicht 
nur im Bereich Verkehrswegeplanung, sondern auch 
auf dem Gebiet der Stadtplanung (bei Neu- und Um-
planungen) durch entsprechende Stellungnahmen, 
Beratungen und Empfehlungen dazu beitragen, krimi-
nalitätsmindernde Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Eine frühzeitige Einbindung der Polizei (Bereich Städ-
tebauliche Kriminalprävention), möglichst schon im 
Rahmen der Ausarbeitung von Planentwürfen zu Be-
bauungsplänen in Ihrer Kommune, auch ohne kon-
kreten spezialgesetzlichen Auftrag, sollten im ureige-
nen Interesse von Kommune und Polizei liegen. Auf 
diese Weise ist es der Polizei möglich, Erkenntnisse 
über kriminalitätsfördernde oder –hemmende Ideen 
in der noch informellen Planungsphase einzubringen 
und damit die objektive und subjektive Sicherheit 
nachhaltig und positiv zu beeinflussen. Über eine Ein-
ladung zur Mitarbeit in frühen, informellen Planungs-
stadien, würde ich mich sehr freuen. Speziell wenn es 
um die Gestaltung der öffentlichen und halböffentli-
chen Freiflächen sowie die baulichen Maßnahmen 
geht. Dazu möchte ich meine Bitte an die Kommunal-
verwaltung richten, mich bereits in der frühen (infor-
mellen) Projektierungs- und Planungsphase zu betei-
ligen. Eine Einflussnahme kriminalpräventiver As-
pekte ist erfahrungsgemäß im formellen Beteiligungs-
verfahren i.R.d. TöB zu spät. Hierbei unterstütze ich 
Sie konkret: 
Die Beraterinnen und Berater für Städtebauliche Kri-
minalprävention in den Polizeipräsidien unterstützen 
bei der Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Be-
bauungsplan) und bei Umplanungen von bereits be-
bauten Gebieten, die aufgrund städtebaulicher Män-
gel umstrukturiert und aufgewertet werden sollen. Wir 
bieten unsere Beratung und Mitarbeit beispielsweise 
bei 
- der (Um-)Gestaltung von Konversionsflächen an, 
- in Besprechungsrunden bei der Entwurfsplanung 

von städtebaulichen Wettbewerbsverfahren, 
- beim Um- und Neubau von Quartieren / Gewerbe-

flächen und 
- bei Maßnahmen zur Belebung von Innenstadtbe-

reichen. Auch der 
- stadtbildverträglichem Zufahrtschutz, sowie die-

sen in Kombination zu anderen städtebaulichen 
Aspekten wie z.B. 

- Resilienz und Klimaanpassung von Kommunen, 
- Smart City und Digitalisierung 
- der Gestaltung von Freiflächen und Grünräumen, 
- Städtebauförderung und andere staatliche Förder-

programme ausfindig machen, 

Die Hinweise zur frühzeitigen Einbindung der polizei-
lichen Fachberatung werden zur Kenntnis genom-
men, betreffen jedoch die informellen Planungs- und 
Projektierungsphasen sowie weitergehende städte-
bauliche und freiraumplanerische Fragestellungen 
außerhalb des vorliegenden Bebauungsplanverfah-
rens. Im Rahmen des gegenständlichen Bebauungs-
plans sind kriminalpräventive Detailaspekte nicht ge-
sondert festsetzungsfähig und werden im Übrigen auf 
nachfolgenden Planungs- und Umsetzungsebenen 
berücksichtigt. 
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C16 Polizeipräsidium Südhessen, Abteilung Einsatz E44, Städtebauliche Kriminalprävention 

 Stellungnahme vom 22.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

- bürgerschaftliche Beteiligungsprozesse (z.B. I-
SEK) 

- Sozialer Zusammenhalt, 
- Verkehrswende, etc. 
sind Teile unseres Themenportfolios. Wir stellen fest, 
dass nach Ereignissen wie z.B. in Volkmarsen 2020 
oder Witzenhausen 2021, vermehrt Anfragen im Be-
reich Durch- und Zufahrtsschutz zur Sicherung des 
öffentlichen Raums für die Kommunen von Interesse 
sind; vor allem Schutzelemente, die stationär und ge-
stalterisch mit dem Stadtbild (Bushaltestellen, Bänke, 
Pflanzkübel, etc.) verträglich sind. Dass Veranstaltun-
gen in Südhessen das Ziel von terroristischen Fahr-
zeugattacken wie in Nizza, Stockholm oder Berlin 
werden, ist eher gering. Dennoch sind schädigende 
Ereignisse, die oft von Einzelpersonen mit Fahrzeu-
gen begangen werden, nie auszuschließen. Dazu 
zählen z.B. erweiterter Suizid, illegale Straßenren-
nen, Abkommen von der Fahrbahn infolge hoher Ge-
schwindigkeit und / oder der Einnahme von Medika-
menten / Alkohol / Drogen, Racheaktionen nach Strei-
tigkeiten, etc. Bei wiederkehrenden Veranstaltungen 
empfehlen wir Kommunen, sich aus Gründen der 
Nachhaltigkeit mit der stadtbildverträglichen Gestal-
tung von Schutzmaßnahmen an Veranstaltungsräu-
men auseinanderzusetzen. Gerne unterstütze ich Sie 
dabei. Aber auch bei sonstigen öffentlichen Räumen 
die dem Aufenthalt von Menschen dienen. Zu den 
„sonstigen Räumen“ zählen wir Spielplätze, Quar-
tiersplätze, Schulhöfe, Sammelpunkte, die Liege-
wiese am Badesee, der Stadtpark, Bushaltestellen, 
der Marktplatz, etc. Der moderne bauliche Bevölke-
rungsschutz sollte als solcher nicht wahrgenommen 
werden. 
Um diese Ziele zu erreichen, sollten Sicherheitsinge-
nieure, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten mit 
den polizeilichen Fachberatern für städtebauliche Kri-
minalprävention interdisziplinär zusammenarbeiten. 
Wir beraten kostenlos, neutral und ganz individuell. 
Dazu nehmen wir an Besprechungsrunden, Sitzun-
gen von kommunalen Gremien oder an runden Ti-
schen mit allen verantwortlichen Akteuren teil. Wir 
machen Ortsbegehungen, Beleuchtungsrundgänge, 
beteiligen uns bei den ersten Entwürfen zu Rahmen-
plänen / Bebauungsplänen / Städtebaulichen Wettbe-
werben und beraten in Fragen der Sicherheit z.B. 
auch die Bauausschüsse von Kommunen und/oder 
beauftragte Planer.  
Speichern Sie dazu nur meine unten angefügten Kon-
taktdaten und nehmen Sie gerne Verbindung mit mir 
auf. 
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C16 Polizeipräsidium Südhessen, Abteilung Einsatz E44, Städtebauliche Kriminalprävention 

 Stellungnahme vom 22.08.2024 Bewertung der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß der obenstehenden städtebaulichen Bewertung zur Kenntnis genommen. Aus-

wirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich hieraus nicht, die Stadt Groß-Um-

stadt hält an den Festsetzungen des Bebauungsplans unverändert fest. 

 

C17 RMV - Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 

 Stellungnahme vom 04.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

 Als Träger öffentlicher Belange haben wir nachfol-
genden Einwände und Hinweise vorzubringen. Wir 
möchten zu genanntem Bauleitverfahren darauf hin-
weisen, dass die wachsenden Fahrgastzahlen und 
die prognostizierte, dynamische Bevölkerungs- und 
Verkehrsentwicklung in Südhessen Ausbaumaßnah-
men an der Odenwaldbahn erfordern, um langfristige 
Kapazitätsengpässe zu vermeiden und die Attraktivi-
tät und Qualität des Schienenpersonennahverkehrs 
in der Region zu sichern. Die Umsetzung dieser Ziele 
sind allgemein im Grundsatz des Regionalplan Süd-
hessen (Plansatz G5.1-22 des Regionalplan Südhes-
sen 2010) verankert. Im Speziellen wurde der politi-
sche Wille zur Umsetzung dieser Ziele durch Vertre-
ter des Odenwaldkreises, des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg, des Landkreises Offenbach, der Stadt 
Darmstadt und des Rhein-Main-Verkehrsverbundes 
2020 in der Erbacher Erklärung mit konkreten Infra-
strukturmaßnahmen festgehalten, welche Ergebnis 
der Machbarkeitsstudie „Odenwaldbahn Vision 2030“ 
waren. Ein Planungsvertrag wird aktuell zwischen der 
DB InfraGO AG als Vorhabenträgerin, dem Land Hes-
sen als Auftraggeber und dem RMV abgestimmt. 
Für den Haltepunkt Groß-Umstadt Klein-Umstadt ist 
konkret vorgesehen den Bahnsteig um 50 m in Rich-
tung Nordosten zu verlängern, um den Einsatz von 
längeren Zügen zu gewährleisten. Eine Verlängerung 
in Richtung Südwesten ist auf Grund des Bahnüber-
gangs, bei km 60,722 der Strecke Eberbach – Hanau, 
nicht möglich. Wir bitten daher bei der Bauleitplanung 
sowie bei allen weiteren Planungen für die vorgese-
hene Wohnbebauung, die für die Kapazitätssteige-
rung auf der Odenwaldbahn notwendige Bahnsteig-
verlängerung im Bereich des Flurstücks 121/5 zu be-
rücksichtigen. Hierzu weisen wir darauf hin, dass 
nach aktuell geltender Planungsrichtlinie 813 „Perso-
nenbahnhöfe planen und bauen“ des DB Konzerns 
eine Mindestbahnsteigbreite von 2,75 vorgesehen ist, 
auch um den Anforderungen für fahrzeuggebunde-
nen Einstiegshilfen nachzukommen. Der Bahnsteig 
am Haltepunkt Groß-Umstadt Klein-Umstadt weist im 
Bestand allerdings nur eine Breite von 2,50m auf. Be-
gründet durch diese Anforderung an die Bahnsteig-

Die Belange des öffentlichen Personennahverkehrs 
und der Eisenbahninfrastruktur werden gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 9 BauGB ausdrücklich in die Abwägung 
eingestellt. Danach sind bei der Aufstellung von Be-
bauungsplänen insbesondere die Belange des Ver-
kehrs, einschließlich des öffentlichen Personennah-
verkehrs, angemessen zu berücksichtigen. Die Plan-
geberin erkennt die überörtliche Bedeutung des Aus-
baus der Odenwaldbahn zur Sicherung einer leis-
tungsfähigen, umweltgerechten und zukunftsfähigen 
Verkehrsbedienung ausdrücklich an. Die im gelten-
den Regionalplan Südhessen 2010 (Plansatz G 5.1-
22) formulierten Grundsätze zur Sicherung und Wei-
terentwicklung leistungsfähiger Verkehrsinfrastruktu-
ren sowie die im Rahmen der „Erbacher Erklärung“ 
benannten Zielsetzungen werden daher als gewich-
tige öffentliche Belange in die Abwägung eingestellt 
und von der Stadt mitgetragen. Dazu ist für den Hal-
tepunkt Groß-Umstadt Klein-Umstadt eine Verlänge-
rung des Bahnsteigs um ca. 50 m in nordöstlicher 
Richtung nach derzeitigem Erkenntnisstand erforder-
lich. Dazu wird festgestellt, dass sich die geplanten 
eisenbahninfrastrukturellen Maßnahmen räumlich 
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans vollziehen und durch dessen Festsetzungen 
weder rechtlich noch tatsächlich behindert werden. 
Der Bebauungsplan begründet keine Nutzungskon-
flikte, die einer späteren Bahnsteigverlängerung oder 
sonstigen eisenbahninfrastrukturellen Maßnahmen 
zur Kapazitätssteigerung des Schienenpersonen-
nahverkehrs entgegenstehen könnten. Nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist die Gemeinde im Rahmen der Bauleitpla-
nung nicht verpflichtet, sämtliche nur abstrakt mögli-
chen zukünftigen Fachplanungen vorwegzunehmen 
oder planerisch abzusichern. Vielmehr genügt es, 
wenn absehbare und hinreichend konkretisierte Pla-
nungsvorhaben in die Abwägung eingestellt und nicht 
durch widersprüchliche Festsetzungen vereitelt wer-
den (vgl. BVerwG, Urt. v. 27.01.1999 – 4 C 5.98; Be-
schl. v. 05.09.2013 – 4 BN 21.13). Diese Anforderun-
gen sind vorliegend erfüllt. 
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C17 RMV - Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 

 Stellungnahme vom 04.09.2024 Bewertung der Stellungnahme 

breite, sowie weitere mögliche Anforderungen an ak-
tiven Lärmschutzmaßnahmen zwischen Bahnstrecke 
und Wohnbebauung kann es zu Bedarfen an Teilflä-
chen des Flurstückes 121/5 respektive dem Teilgel-
tungsbereich 2 kommen. Der genau Flächenbedarf 
wäre mit der zukünftigen Vorhabenträgerin für den 
Ausbau der Odenwaldbahn, der DB InfraGO AG ab-
zustimmen. 
 
In Bezug auf den Parkplatz (Teilgeltungsbereich 1) 
möchten wir hinweisen, dass wir es sehr begrüßen, 
dass die bestehende Parkplatzfläche baulich ertüch-
tigt und zukünftig als Park+Ride-Anlage ausgebaut 
werden soll. Die Bushaltestellen Klein-Umstadt Bahn-
hof in der Kleestädter Straße sowie in der Bahnhof-
straße, die zur Erschließung und Anbindung des 
Plangebietes dienen, sind noch nicht barrierefrei aus-
gebaut. Wir regen in Bezug auf §8 (5) BGG und §8 
(3) PBefG an, diese barrierefrei auszubauen und mit 
einem Witterungsschutz sowie einer Sitzgelegenheit 
für die wartenden Fahrgäste auszustatten. Die hierfür 
notwendigen Flächen sollten bei der Aufstellung der 
Bauleitplanung berücksichtigt werden. Des Weiteren 
regen wir an, die Zuwegungen und Straßenquerun-
gen barrierefrei zu gestalten. Da im vorliegenden Fall 
die Bushaltestelle als Verknüpfungs- und Umsteige-
punkt zum Bahnhof und dem regionalen Schienen-
verkehr dient, besteht seitens des RMV für Umfeld-
maßnahmen des Bahnhofs die Möglichkeit einer Ko-
operation zur Planungskostenförderung. Hinweise 
zum barrierefreien Ausbau finden Sie im RMV-Maß-
nahmenplan „Barrierefreie Haltestellen im Busver-
kehr“ unter nachfolgendem Link: https://www.rmv.de 
/c/de/informationen-zum-rmv/der-rmv/aufgaben-der-
rmv-gmbh/verkehrs-und-mobilitaetsplanung. Bitte 
dort den Menüpunkt ‚Maßnahmenplan Barrierefreie 
Haltestellen im Busverkehr‘ öffnen. In Bezug auf das 
Projekt zur Verlängerung der Bahnsteige sowie in Be-
zug auf den barrierefreien Ausbau der Bushaltestel-
len und weiterer Umfeldmaßnahme stehen wir Ihnen 
gerne für eine weitere Abstimmung zur Verfügung. 
Eine Kopie unserer Stellungnahme senden wir zur In-
formation an die DADINA als zuständige lokale Nah-
verkehrsorganisation für den Kreis Darmstadt-Die-
burg. 
 

Soweit in der Stellungnahme darauf hingewiesen 
wird, dass aufgrund künftiger eisenbahntechnischer 
Anforderungen ein zusätzlicher Flächenbedarf für ei-
senbahnbetriebliche Zwecke resultieren könnte – 
etwa zur Einhaltung aktueller Bahnsteigbreiten nach 
unternehmensinternen Richtlinien (DB-Richtlinie 
813) oder für mögliche aktive Lärmschutzmaßnah-
men – wird festgestellt, dass Art, Umfang und zeitli-
cher Horizont eines solchen Bedarfs derzeit nicht hin-
reichend konkretisiert sind. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts begründet ein 
lediglich mögliches oder langfristig denkbares Fach-
planungsvorhaben keine Pflicht zur planerischen 
Freihaltung im Bebauungsplan (vgl. BVerwG, Urt. v. 
12.12.1969 – IV C 105.66; Beschl. v. 10.11.1998 – 4 
BN 44.98). Derartige Anforderungen können auch im 
Rahmen eines nachfolgenden eisenbahnrechtlichen 
Planungs- oder Genehmigungsverfahrens berück-
sichtigt werden, ohne dass es einer Vorverlagerung 
in das vorliegende Bauleitplanverfahren bedarf. 
Gleichwohl trägt der Bebauungsplan den Verkehrs-
befangenheiten im Sinne einer vorsorgenden Kon-
fliktvermeidung Rechnung. Die Festsetzungen sind 
so gefasst, dass sie die Entwicklungsmöglichkeiten 
der Eisenbahninfrastruktur nicht präjudizieren und 
keine irreversiblen baulichen Zwänge im Grenzbe-
reich zur Bahn schaffen. Damit wird den Anforderun-
gen an eine sachgerechte Berücksichtigung der Ver-
kehrsbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB genügt. 
Eine Erweiterung des räumlichen Geltungsbereichs 
auf Grundstücke der Odenwaldbahn kommt überdies 
nicht in Betracht, da es an dem städtebaulichen Er-
fordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB hierfür mangelt.  
Eine Beteiligung der DB InfraGO AG zum jetzigen 
Zeitpunkt war im vorliegenden Verfahren nicht erfor-
derlich. Eine Beteiligungspflicht besteht nur gegen-
über solchen Trägern öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird (§ 4 
Abs. 1 BauGB). Da der Bebauungsplan keine eisen-
bahnrechtlichen Festsetzungen trifft und keine unmit-
telbaren Auswirkungen auf Bahnbetriebsanlagen hat, 
fehlt es an einer planerischen Betroffenheit im 
Rechtssinne. Eisenbahninfrastrukturelle Belange 
bleiben eigenständigen Fachplanungen vorbehalten; 
eine Vorverlagerung in die Bauleitplanung ist recht-
lich nicht geboten (vgl. BVerwG, Beschl. v. 
09.03.2010 – 4 BN 6.10). 
Die Hinweise zur barrierefreien Ausgestaltung von 
Bushaltestellen und zu Umfeldmaßnahmen werden 
als sachgerecht anerkannt. Es wird festgestellt, dass 
diese Belange nicht Gegenstand verbindlicher Fest-
setzungen des Bebauungsplans sind, sondern der 
Umsetzung durch die jeweils zuständigen Aufgaben-
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träger auf nachgelagerter Planungsebene unterlie-
gen. Der Bebauungsplan steht entsprechenden Maß-
nahmen nicht entgegen. 
 
Insgesamt wird festgestellt, dass der Bebauungsplan 
den Belangen des Verkehrs gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 9 
BauGB in rechtlich ausreichender Weise Rechnung 
trägt. Die vorgebrachten Einwendungen führen nicht 
zu einer Änderung der Planung und stehen dem Sat-
zungsbeschluss nicht entgegen. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in die Abwägung eingestellt. Im Abwägungsergebnis 

wird dem Vortrag gemäß der städtebaulichen Bewertung der Stellungnahme nicht gefolgt, die vorgetragenen 

Ausbauplanungen im Bereich der Odenwaldbahn werden durch den gegenständlichen Bebauungsplan weder 

beeinträchtigt noch verhindert. Eine Einbeziehung von Grundstücken in den Bebauungsplan entspricht nicht 

den städtischen Planungszielen noch wäre dies rechtlich möglich, da es an dem städtebaulichen Erfordernis 

hierfür mangelt. Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans ergeben sich daher nicht, die 

Stadt Groß-Umstadt hält an den Festsetzungen des Bebauungsplans im Sinne der vorstehenden städtebauli-

chen Bewertung der Stellungnahme fest. 

 

Groß-Umstadt, Lautertal, den 18.12.2025 

Dipl.-Ing. Dirk Helfrich 

Stadtplaner, Beratender Ingenieur IKH 

 


